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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Steffen
Kampeter
(CDU/CSU)

Wird der designierteGeneralkonsulder Bun-
desrepublikDeutschlandin New York vor An-
tritt seiner Tätigkeit für das Schreibeneines
Buchesfreigestellt (vgl. DER SPIEGEL vom
21.Oktober 2002),und wenn ja, mit welchen
Kostenfür denSteuerzahler?

2. Abgeordneter
Steffen
Kampeter
(CDU/CSU)

WelchenbeamtenrechtlichenStatusbesitztder
bisherigeRegierungssprecher und Staatssekre-
tär, Uwe-KarstenHeye,nachAusscheidenaus
seiner bisherigenFunktion und bis zur Auf-
nahmeseinerangekündigten Tätigkeit als Ge-
neralkonsulin New York?

Antwort des Sprechers der Bundesregierung,
Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
Béla Anda
vom 6. November 2002

Staatssekretära.D. Uwe-KarstenHeyebefindetsichseitdem 23.Ok-
tober 2002im einstweiligenRuhestand.Einer ¹Freistellungª bedarfes
dahernicht.

3. Abgeordnete
Erika
Steinbach
(CDU/CSU)

In welchemUmfang und für welcheHaushalts-
jahre ist eineMittelzuwendung für die vom da-
maligenBeauftragtender Bundesregierung für
Angelegenheitender Kultur und der Medien,
StaatsministerProf. Dr. Julian Nida-Rümelin,
angeregteund von der Stiftung Haus der Ge-
schichtegeplanteAusstellungzumThemenfeld
¹Flucht und Vertreibungder deutschenBevöl-
kerungam EndedesZweitenWeltkriegsª vor-
gesehen?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 1. November 2002

Die Finanzierung der Ausstellungzum Thema ¹Flucht und Vertrei-
bungª durch die Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik
Deutschlandist in das Aufstellungsverfahren zum 2. Regierungsent-
wurf für den Bundeshaushalt2003 eingebracht worden. Unter dem
Vorbehaltder ZustimmungdesKabinettsund desDeutschenBundes-
tagessindfür 2003100000Euro veranschlagt.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/43± 1 ±



Über dasGesamtvolumender Finanzierungund über die Jahrestran-
chenwird im Rahmender Haushaltsverhandlungenentschieden.

4. Abgeordnete
Erika
Steinbach
(CDU/CSU)

Wurden bereitsbzw. wann werdenseitensder
Bundesregierung Mittel für die Durchführung
einer Befragungder Erwartungshaltung in der
Bevölkerungzu dieser geplantenAusstellung
durch die Stiftung Hausder Geschichtebereit-
gestellt?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 1. November 2002

Für die Befragungwurde der Stiftung Hausder Geschichteim Haus-
haltsjahr2002eineZuwendungin Höhe von 28000Euro gewährt.

5. Abgeordneter
Matthäus
Strebl
(CDU/CSU)

Welche Initiativen hat die Bundesregierung
bisherergriffen beziehungsweiseerwägtsie in
Zukunft zu ergreifen,um die Informationspoli-
tik über die Chancen und Risiken der Ost-
erweiterung der Europäischen Union in den
deutschenGrenzregionenzu den Beitrittslän-
dernzu verstärken?

Antwort des Sprechers der Bundesregierung,
Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
Béla Anda
vom 29. Oktober 2002

Zentrales Projekt der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung im
Jahr2002ist die Veranstaltungsreihe¹Europa in Arbeitª, für die Bun-
deskanzlerGerhard Schröderdie Schirmherrschaft übernommenhat.
Auf achtVeranstaltungenim Sommerentlangder deutsch-polnischen
und deutsch-tschechischenGrenzesowiein Mannheim und in Ober-
hausen wurden den Bürgerinnen und Bürgern mit Bürgerfesten,
Podiumsdiskussionenund begleitendenMaûnahmen der Presse-und
Öffentlichkeitsarbeit die vielfältigen Aspekte und Chancender EU-
Erweiterungund -Vertiefungvermittelt. In dasinformativeund attrak-
tive Programmformat wurdenBundesministerien,Landesregierungen,
Abgeordnete des Deutschen Bundestages,Mitglieder des Europä-
ischenParlaments,die EU-Kommission, aberauchzahlreicheandere
Beteiligte,beispielsweiseausder Wirtschaft,von denGewerkschaften,
ausdem¹Bündnis für Arbeitª, mit einbezogen.Im Jahr2000erstmals
mit sechs Veranstaltungen entlang der deutsch-polnischen und
deutsch-tschechischenGrenze präsent, fand die Reihe 2001 in acht
Städtenebenfallsin dengenanntenGrenzregionenstatt.

SämtlicheBürgerfestewurden im Internet mittels einer flash-animier-
ten Tour durch Deutschlandbegleitet.Im zeitlichenVorfeld wurden
die Programmeangekündigt, im Nachgangwurdeüber die Veranstal-
tungenberichtet.
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Im thematischenZusammenhangmit der Veranstaltungsreihewerden
zusammenmit dem DeutschenIndustrie-und Handelskammertagbis
zum Jahresende2002bundesweitweitere20 öffentlicheInformations-
veranstaltungenmit örtlichenVertreterinnenund VertreternausWirt-
schaft,Verbändenund Gewerkschaftenorganisiert.Durch Gespräche
mit regionalenund lokalen Medien werdendie Schwerpunktthemen
breit kommuniziert.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für InternationaleZusammenar-
beit desDeutschenVolkshochschul-Verbandese.V. und der Europä-
ischenKommission organisiertdasPresse-und Informationsamt der
Bundesregierung vom 25. bis 27.November 2002eineVeranstaltung
zur Zukunft Europas.

Siebildet den Höhepunkt desProjektes¹Bewusstseinfür ein Europa
von morgen± Chancenund Auswirkungender Erweiterungder Euro-
päischenUnionª und wendetsichan Vertreter ausallen knapp 1000
deutschenVolkshochschulen,die als wichtigsteInstitutionen der Er-
wachsenenbildung alljährlich bis zu 10 Millionen Teilnehmer errei-
chen.

Weiterhin unterstützt das Presse-und Informationsamt der Bundes-
regierungfinanziell verschiedeneVereineund Organisationenbei der
Durchführung von Workshopsund Informationsveranstaltungen zur
EU-Erweiterung für Multiplika toren.

Im Internet wird unter den Adressenwww.bundesregierung.deund
www.europa-in-arbeit.deausführlich nicht nur über die Europäische
Union, sondern auch über die EU-Erweiterung und -Vertiefung in-
formiert. Eine flash-animierte Landkarte der Mitgliedstaaten und
Beitrittskandidaten unterstützt die Interessentendabei. Das im vier-
wöchentlichenRhythmus erscheinendeE-Magazin ¹e-publicª infor-
miert elektronischdie Öffentlichkeit aktuellüberdie deutscheEuropa-
politik auchim Hinblick auf die Erweiterung.

Der Titel ¹Nachbarn treffen ± Europa gestaltenªausdem Jahr 2000
wurde zu einer Marke für die Veranstaltungen selbstund für externe
Events entwickelt. So hatte die Kampagne im Jahr 2001 unter der
Marke ¹Nachbarn treffen ± EuropagestaltenªdenTitel ¹Europa geht
weiterª (SchwerpunktOsterweiterung der EU). Im Jahr 2002 wird
die Reihe ± ebenfallsunter der eingeführtenMarke ± mit dem Titel
¹Europa in Arbeitª (Schwerpunkte:Zukunftsdialog sowieBildungs-,
Ausbildungs-,Arbeitsmarkt- und Wachstumsschancenin der EU)
durchgeführt.

Die Informations-und Öffentlichkeitsarbeitzur EU-Erweiterung und
-Vertiefung wird auch im kommendenJahr in Zusammenarbeit mit
denRessortsfortgeführt und intensiviert.
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

6. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die gemein-
same Initiative (A/C.6/57/L.3) der Philippi-
nen, Spaniensund der USA zur Vorbereitung
einer ¹Internationalen Konvention gegendas
Klonen von Menschenª,und welcheAnstren-
gungenwill sieunternehmen,um diesenKom-
promisswegzu unterstützen?

7. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassder stellvertretende Leiter der politi-
schenAbteilung an der StändigenVertretung
der Bundesrepublik Deutschlandbei den Ver-
eintenNationen (VN) in New York, Ch. M., ±
wie dasvon der New Yorker C-Famverbreite-
te ¹Friday Faxª am 27.September 2002unter
Berufung auf Teilnehmerder Sitzung berich-
tet ± in einer informellen Verhandlungsrunde
am Mittwoch, 25.September2002, die zwi-
schen18 und 20 Uhr Ortszeit im Konferenz-
raum A desUN-Gebäudesin New York statt-
fand, als Vertreter der Bundesrepublik
Deutschlandausgeführt hat, dassdie Forde-
rung nach einem umfassendenKlonverbot,
das das Klonen auch für medizinischeund
Forschungszwecke unterbinde,einer unterlas-
senenHilfeleistunggleichkommeund mit deut-
schemRecht in Konflikt stehe,und wie beur-
teilt die Bundesregierung dieseAussage,insbe-
sonderedie zitierteAuffassung?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 31. Oktober 2002

Die deutsch-französischeInitiative in den Vereinten Nationen sieht
ein stufenweisesVorgehenvor: sofortigeVerhandlungen zum Verbot
desreproduktivenKlonensund unmittelbaranschlieûendweitereVer-
handlungenbezüglichandererFormendesKlonens.Dieserstufenwei-
seAnsatzder deutsch-französischenInitiative beruhtauf folgender Er-
wägung:Zur Verwerflichkeit desreproduktiven Klonensgibt eseinen
weltweitenKonsensund damit auchdie Chance,sichschnellauf eine
Konvention zu einigen. Zu anderenFormen des Klonens hingegen
gibt esderzeitkeinenKonsens,weswegenin diesemBereichmit länge-
ren Verhandlungengerechnetwerdenmuss.Diesesstufenweise Vor-
gehenwurde in der letzten Legislaturperiode auch vom Deutschen
Bundestagbegrüût(vgl. Bundestagsbeschlussvom 4. Juli 2002zu dem
Antrag auf Bundestagsdrucksache14/9682).

Der von denUSA, Spanienund denPhilippinenerstAnfang Oktober
2002 in den 6. Ausschussder VN eingebrachte Resolutionsentwurf
berücksichtigtdiesenKontext nicht. Er kann deshalbnicht als Kom-
promisswegangesehenwerden.Er beruht auf dem Alles-oder-Nichts-
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Prinzip: Zustimmungzum Verbot desreproduktivenKlonensnur un-
ter der Bedingung,dassgleichzeitig auch das therapeutischeKlonen
verbotenwird. Die Verhandlungen im VN-Sonderausschusszur Erar-
beitung einer Konvention gegendas reproduktive Klonen in New
York vom 23. bis 27.September2002habenbereitsgezeigt,dassein
sofortiges,weltweitesVerbot desKlonens,einschlieûlich destherapeu-
tischenKlonens, derzeit nicht konsensfähigist. Eine solcheHaltung
liefe darauf hinaus,dassüberhauptkein Ergebnisauf internationaler
Ebeneerreichtund damit unverantwortlichen Forscherninternational
kein Einhalt gebotenwerdenkönnte.

Die deutscheDelegationvertritt dieseHaltung bei den VereintenNa-
tionen in New York und äuûertsichin denVerhandlungen ausschlieû-
lich auf dieserGrundlage.

8. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnissebesitzt die Bundesregie-
rung über die durch das¾nderungsgesetzzum
kroatischen Entschädigungsgesetz vom Juli
2002auchfür Deutschegeschaffenen Möglich-
keiten, für im Jahre1945und danacherfolgte
EnteignungeneineEntschädigungzu erhalten,
und wie bewertetdie Bundesregierung die in
Kroatien geschaffeneRegelungim Bezugauf
unsereöstlichenNachbarstaaten?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 4. November 2002

Das kroatischeVerfassungsgericht erklärte am 21.April 1999 einige
BestimmungendesGesetzesvon 1996,welchesdie Entschädigungfür
unter jugoslawisch-kommunistischerHerrschaft entzogenesVermögen
regelte, für verfassungswidrig. Es beanstandetedabei u. a. die Be-
schränkungdesAntragsrechtsauf kroatischeStaatsangehörige.

Das am 5. Juli 2002in Kraft getretene¾nderungsgesetzenthält trotz
der Empfehlungen des Verfassungsgerichts nur marginale¾nderun-
gen.Alle grundsätzlichenRegelungendesGesetzesvon 1996, insbe-
sonderedie Bestimmungen für Ausländer,bleiben danachunverän-
dert. Weder Deutsche noch andere ausländische Staatsangehörige
habendemnachein Antragsrecht auf Entschädigungsleistungen.

Auswirkungender kroatischenRegelungauf unsereöstlichenNach-
barstaatenlassensichbishernicht erkennen.

9. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
über Menschenrechtsverletzungen(Folterung,
Mord, Vergewaltigung)an der tschetscheni-
schenZivilbevölkerungdurch die russischeAr-
mee oder andere militärische Einheiten der
russischenRegierung?
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Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 6. November 2002

Es gibt Berichte russischerund internationaler Menschenrechtsor-
ganisationensowievon Organender VereintenNationen, der OSZE
und des Europarats über zum Teil massiveÜbergriffe russischer
Sicherheitskräfte auf die Zivilbevölkerung in Tschetschenienbei ¹Säu-
berungenªoder an Straûensperren. Es wird von Plünderungen, will-
kürlichen Verhaftungen, Misshandlungenund anderen Menschen-
rechtsverletzungen durch russischeSicherheitskräfte ebensowie von
Verbrechenund Vergehendurch tschetschenische Kämpfer berichtet.
Eigenevor Ort gewonneneErkenntnisseliegender Bundesregierung
nicht vor.

Der Bundesminister desAuswärtigen, JosephFischer,hat sichhierzu
u.a. vor der Genfer Menschenrechtskommission am 20.März 2002
geäuûert,alser ausführte:¹Wir halten[. . .] dasgewaltsameVorgehen
der Streitkräfte gegendie Zivilbevölkerung für inakzeptabel und mit
europäischenund VN-Normen nicht vereinbar. [. . .] Wir erwartenvon
russischerwie von tschetschenischer Seite,endlichden massivenEin-
satzvon Gewalt zu beenden,die Kämpfe einzustellen und erkennbar
und energischdie Suchenach einer politischenLösung voranzutrei-
ben.Die Lage in Tschetschenienmuss,solangesiesichnicht deutlich
bessert,auf der Tagesordnungder Genfer Menschenrechtskommissi-
on bleiben.ª

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

10. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Welche Initiativen ergreift die Bundesregie-
rung vor und nach dem Beitritt der Tschechi-
schen Republik zur EropäischenUnion, um
die befürchteteKriminalitätssteigerung,insbe-
sondere im Bereich der illegalen Migration
und bei Schleusungsdelikten,zu bewältigen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 29. Oktober 2002

Der Bundesregierung liegenkeine Erkenntnissevor, die den Schluss
zulieûen,dassein Beitritt der TschechischenRepublik zur Europä-
ischenUnion zu einer Steigerungder Kriminali tät führt. In den letz-
ten zwei Jahrensind geradeim Bereich der Schleusungskriminalität
und der unerlaubtenEinreiseRückgängezu verzeichnen.

Der Beitritt der TschechischenRepublik zur EuropäischenUnion
bedeutetzunächstnur das Wegfallender zollrechtlichenKontrollen.
Grenzpolizeiliche Maûnahmenbleibendavonunberührt.

EU-Beitritt und In-Kraft-SetzendesSchengenerDurchführungs-Über-
einkommens,d.h. die Einführung der Kontrollfreiheit desPersonen-
verkehrsan der Grenze zur TschechischenRepublik, sind zwei ge-
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trennte Vorgänge, die mit voraussichtlich deutlichemzeitlichemAb-
stand aufeinander folgen werden. Dem endgültigen Wegfall der
Grenzkontrollen ist einegründlicheEvaluierungder Anwendungdes
SchengenerBesitzstandesvorgeschaltet.Erst nach erfolgreicherEva-
luierung wird der Rat der EuropäischenUnion einen einstimmigen
Beschlusszur vollen Schengen-Mitgliedschaftfassen.Erst ab diesem
Zeitpunkt werden die Personenkontrollen an der deutsch-tschechi-
schenGrenzeeingestellt.Mit der Einstellungder Kontroll en an den
Grenzübergängengehtaberkein Verlust an Sicherheitfür die Bürger
im Grenzgebiet einher. Der Bundesgrenzschutz hat schon an den
Grenzenzu unserenwestlichenNachbarn bewiesen,dassauch ohne
fixe Kontroll linie ein effektiver und erfolgreicher Schutz der deut-
schenGrenzenbestehenbleibt.

Die weitere Intensivierung der Kooperation der Polizei-und Grenz-
schutzbehörden wird durch den Vertrag zwischender Tschechischen
Republik und der Bundesrepublik Deutschlandüber die Zusammen-
arbeit der Polizei-,und Grenzschutzbehördenin den Grenzgebieten
gewährleistet.

11. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Kenntnis über Unre-
gelmäûigkeitenbeider Verteilungvon privaten
oder öffentlichen Fluthilfemitteln, und wenn
ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 22. Oktober 2002

Nein.

12. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie ist der Sachstandder notwendigen Vorbe-
reitungendurch die staatlichenStellenim Hin-
blick auf ein Inkrafttreten des¹Zuwanderungs-
gesetzesªzum 1. Januar2003,und wie bewer-
tet die Bundesregierung die teilweise partei-
übergreifenden Forderungenausden Bundes-
ländern, ein Inkrafttreten des Zuwanderungs-
gesetzes,vor dem Hintergrund bisher noch
nicht abgeschlossenerAusführungsverordnun-
gen sowie nicht abgeschlossenerVorbereitun-
gen, zu verschieben(Frankfurter Allgemeine
Zeitungvom 23.Oktober2002)?

Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 1. November 2002

Die angesprochenen Rechtsverordnungenzum Zuwanderungsgesetz
(Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes,Auslän-
derintegrationskursverordnung) werdenin Kürze dem Bundesratzu-
geleitet.Die Ressort-und Länderbeteiligung ist bereitsabgeschlossen.
Die Kabinettbefassungist für den6. November2002vorgesehen.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/43± 7 ±



Im RahmendesBeteiligungsverfahrenssind die Entwürfe der Rechts-
verordnungensowohldenLändernalsauchdenkommunalenSpitzen-
verbändenzugeleitetworden.Die Kommunen könnensich daherbe-
reits auf den Inhalt der Verordnungenund den sichdarauszusätzlich
zum Gesetzergebenden ¾nderungsbedarf einstellen.Abgesehenda-
von ergibt sichder gröûteTeil der Rechtsänderungenohnehinbereits
ausdemZuwanderungsgesetzselbstund nicht erstausdennochzu er-
lassendenVerordnungen, sodassbereitsim Anschlussan die Verkün-
dung desGesetzesmit den notwendigenUmsetzungsarbeiten begon-
nen werdenkonnte und in den meistenLändern auchbegonnenwor-
den ist. Beispielsweisefinden seitMai diesesJahresin Bundesländern
Schulungenfür die Bedienstetender Ausländerbehörden,zumTeil un-
ter Mitwirkung von Mitarbeitern desBundesministeriumsdesInnern,
statt.

Für die rechtzeitigeVerfügbarkeitder von der Bundesdruckereiherzu-
stellendenVordrucke oder gegebenenfallserforderliche Übergangs-
fristen wird dasBundesministerium desInnern ebenfallsSorgetragen.
Auch hinsichtlichder Organisation der Integrationskurseliegt dasda-
für zuständigeBundesamtfür Migration und Flüchtlingeim Zeitplan.

13. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Welche Bewertungsmaûstäbe liegen dem Be-
griff ¹ausreichende Kenntnisse der deutschen
Spracheªzugrunde,wie er in dem durch das
Zuwanderungsgesetzgeänderten§27 Abs.1
Bundesvertriebenengesetzim Bezugauf einen
Sprachtestfür die nichtdeutschenAngehörigen
der Spätaussiedler zum Ausdruck kommt, und
wie wird die Bundesregierung die notwendige
flächendeckendeVersorgung mit Angeboten
zum Erlernen der deutschenSprachein den
Herkunftsgebietensicherstellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 31. Oktober 2002

Das in der Frage erwähntegesetzlicheTatbestandsmerkmal wird in
der vom Bundesministerium des Innern zu erlassenden allgemeinen
Verwaltungsvorschrift nach §104 Bundesvertriebenengesetz(BVFG)
(in der Fassung von Artikel 6 Nr. 7 des Zuwanderungsgesetzes
[ZuwG] vom 20.Juni 2002)konkretisiert werden.Dabei wird sichdas
Kompetenzniveau an den Sprachanforderungen zur Anspruchsein-
bürgerungvon Ausländernorientieren. Diese Verwaltungsvorschrift
befindet sich zurzeit noch in der Abstimmung. Sie soll unmittelbar
nachdemZuwG in Kraft treten,jedochumgehendnachAbstimmung
publiziert werdenund damit auchinteressiertenVerbändenund Indi-
viduenrechtzeitigzugänglichsein.

In den Herkunftsgebieten der Russlanddeutschenbestehtbereitsseit
längerem ein vielfältiges, teils kostenloses, teils kostenpflichtiges
Sprachkursangebot. Auf Grund diesesAngebotsist dasErlernen der
deutschenSprachegrundsätzlichmöglich. In diesemZusammenhang
ist insbesondereauf folgendeSprachangebotehinzuweisen:
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· Seit 1996wurden im Rahmender so genanntenBreitenarbeitaus
Bundesmitteln finanzierte auûerschulischeSprachkurse in und
durchBegegnungsstätteneingeführt.Diesesindfortlaufendqualita-
tiv und quantitativverbessertworden.Siewerdengegenwärtigauch
im Hinblick auf dasZuwanderungsgesetzweiterausgebaut.

· Fernergibt esDeutschkursean Volkshochschulenund kommerziel-
len Sprachschulen, Unterricht an den vom Goethe-Institutaufge-
bautenSprachlernzentrensowieKurse an denGoethe-Instituten in
denGUS-Staaten.

· Auûerdem gibt es Fernlernkurse, insbesonderedie Sprachpro-
gramme der DeutschenWelle (Rundfunk und TV), Sprachkurse
auf den Bildungskanälen örtlicher und regionaler Sender.Hinzu
kommen weitere Angebote (beispielsweise DAAD-Lektoren,
Boschstipendiaten, Kurse an Kirchenzentren, im Rahmen von
Städtepartnerschaften, in Jugendorganisationen, Publikationen,
Sprachunterricht an Schulenund Universitäten). Darüber hinaus
wird zurzeit ein aus BundesmittelnfinanziertesweiteresAngebot
zur Durchführungvon Fernlernkursen vorbereitet.

· PrivatstundenbietenörtlicheHoch-und Schullehrer an.

Die Möglichkeit, auch auûerhalb der Familie im Herkunftsgebiet
Deutschkenntnissezu erwerben,ist mit den dargestelltenbreit gefä-
cherten Angeboten prinzipiell gegeben.Sie können von jedem, der
ernsthaft am Spracherwerbinteressiertist, jederzeit, d.h. auch wäh-
rendder gesamtenDauerdesAufnahmeverfahrens,genutztwerden.

14. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie viele Beamteund Versorgungsempfänger
sind nach Kenntnis der Bundesregierung frei-
willig in einer gesetzlichenKrankenversiche-
rung (GKV) versichert,und welcheKostenkä-
men auf Bund, Länder und Gemeinden pro
Jahr zu, wenn diese Beamten/Versorgungs-
empfänger statt Beihilfe einen hälftigen Bei-
tragszuschusszu ihren Krankenversicherungs-
beiträgenerhielten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 29. Oktober 2002

Nach den Feststellungen desStatistischenBundesamtes ausdemJahr
1999 sind etwa 10 Prozent der Beamtinnen und Beamten(183000)
freiwillig in einer gesetzlichenKrankenversicherung (GKV) versi-
chert. Für Versorgungsempfänger ist von einem vergleichbaren Pro-
zentsatzauszugehen.Eine Statistik wird hierzu nicht geführt. Würde
für diesen Personenkreisein regelmäûigermonatlicher Beitragszu-
schussrealisiert, kämen auf die Haushaltevon Bund, Ländern und
GemeindenMehrkostenin Höhe von etwa7 Prozentdesallgemeinen
Besoldungs-und Versorgungsaufwandesfür diesenPersonenkreisab-
züglichder zustehenden Beihilfenzu.
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15. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Steht freiwillig in einer GKV versichertenBe-
amten/Versorgungsempfängern der Wechsel
zu einem beihilfefähigen Standardtarif einer
privatenKrankenversicherungoffen, und wäre
dies für die Dienstherrenaus Kostengründen
der Gewährung eines hälftigen Beitragszu-
schussesim Falle des Verbleibs in der GKV
vorzuziehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 29. Oktober 2002

GesetzgeberischeZielsetzungdesStandardtarifswar esgrundsätzlich,
Privatversicherte vor Beitragssteigerungen im Alter zu schützenund
nicht GKV-Versicherte einzubeziehen.Für freiwillig in der GKV ver-
sicherteBeamteund Versorgungsempfängerdürfte der beihilfekon-
forme Standardtarif der privaten Krankenversicherungdeshalbkeine
Lösungsalternative darstellen,da sie in der Regeldie Voraussetzung
der Vorversicherungszeitennicht erfüllen.Esbestehtfür diesenPerso-
nenkreiseine Zugangsmöglichkeit, wenn sie das Angebot innerhalb
der erstensechsMonate nachder Feststellungder Behinderung oder
der Berufungin dasBeamtenverhältnisannehmen.Für die Diensther-
ren wäreein möglicherWechselin einenbeihilfekonformenStandard-
tarif der Gewährungeineshälftigen Beitragszuschussesim Falle des
Verbleibsin der GKV ausKostengründenvorzuziehen.

16. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vieleFälle tatsächlicheroderzu vermuten-
der rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Straftaten sind der Bundesregierung im Sep-
tember 2002 bekannt geworden (bitte nach
Ländernauflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 5. November 2002

Im Monat September 2002wurdeninsgesamt597politischrechtsmo-
tivierte Straftaten, darunter 39 Gewalttaten und 386 Propaganda-
delikte,erfasst.

Bei 116 Straftaten,darunter 21 Propagandadelikte und 27 Gewaltta-
ten,konnteeinefremdenfeindlicheMotivation festgestelltwerden.

Verteilung± PolitischmotivierteKriminalität ± rechts

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 7 55

BR 2 6

BW 1 67

BY 1 80

HB 1 7
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Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

HE 2 39

HH 1 25

MV 1 6

NI 4 87

NW 0 5

RP 3 9

SH 7 18

SL 0 3

SN 9 86

ST 0 12

TH 0 53

Summe 39 558

Verteilung ± Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsmit fremden-
feindlicherMotivation

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 4 9

BR 1 1

BW 1 7

BY 1 17

HB 1 3

HE 1 2

HH 0 6

MV 1 2

NI 4 22

NW 0 2

RP 3 2

SH 5 3

SL 0 0

SN 5 10

ST 0 1

TH 0 2

Summe 27 89

17. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vielePersonenwurdendurch dieserechts-
extremen und fremdenfeindlichen Straftaten
geschädigt(bitte nachLändernauflisten)?
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Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 5. November 2002

Im Septemberwurden insgesamt 34 Personeninfolge Straftatender
Politisch motivierten Kriminalität ± rechtsverletzt.Darunter 21 Per-
sonenauseinerfremdenfeindlichenMotivation.

Bundesland

Anzahlder verletzten
Personen¹Politisch
motiverteKriminali-

tät ± rechtsª

Anzahlder verletzten
Personen¹Politisch

motivierteKriminali-
tät ± rechtsªmit

fremdenfeindlicher
Motivation

BB 6 4

BR 0 0

BW 1 1

BY 0 0

HB 0 0

HE 1 1

HH 1 0

MV 1 0

NI 2 1

NW 0 0

RP 4 2

SH 7 6

SL 0 0

SN 11 6

ST 0 0

TH 0 0

Summe 34 21

18. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele wurden wegenrechtsextremer und
fremdenfeindlicher Straftaten im Monat Sep-
tember 2002 festgenommen (bitte nach Län-
dernauflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 5. November 2002

Im September2002wurden bei 597 Straftaten im Phänomenbereich
¹Politisch motivierteKriminalität ± rechtsª insgesamt335Tatverdäch-
tigeermittelt und 29Personenfestgenommen.

Im Zusammenhang mit fremdenfeindlich motivierten Straftatenwur-
den67Tatverdächtigeermittelt, von denen7 festgenommenwurden.
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In keinemFall wurdeHaftbefehlerlassen.

Verteilung± PolitischmotivierteKriminalität ± rechts

Bundesland Tatverdächtige Vorläufig
festgenommen

BB 56 16

BR 7 0

BW 29 3

BY 34 5

HB 5 0

HE 10 0

HH 7 0

MV 15 0

NI 75 0

NW 3 0

RP 3 0

SH 32 0

SL 0 0

SN 36 2

ST 7 2

TH 16 1

Summe 335 29

Verteilung ± Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsmit fremden-
feindlicherMotivation

Bundesland Tatverdächtige Vorläufig
festgenommen

BB 16 4

BR 0 0

BW 4 1

BY 5 0

HB 1 0

HE 3 0

HH 1 0

MV 1 0

NI 20 0

NW 0 0

RP 0 0

SH 9 0
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Bundesland Tatverdächtige Vorläufig
festgenommen

SL 0 0

SN 5 0

ST 2 2

TH 0 0

Summe 67 7

19. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Wie sieht die Regelungfür die Finanzierung
der Beseitigungvon Flutschäden an Immobili-
en/Gebäuden aus, welche sich im Eigentum
von gemeinnützigenVereinen befinden, die
keine mildtätigen Zwecke verfolgen (z.B. so-
ziokulturelleoderökologischeEinrichtungen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 25. Oktober 2002

Die Beseitigungund Behebungvon HochwasserschädenanGebäuden
von Vereinenist ganzüberwiegendvom Programmzur Wiederherstel-
lung der Infrastruktur in den Gemeindenerfasst.Soweit ein Verein
Eigentümervon Einrichtungender Infrastruktur ist, d.h. von Einrich-
tungen,die der Allgemeinheitoder einergröûerenZahl von Personen
dienen,wie z.B. Sportanlagenoder Begegnungsstätten,kann er für
die WiederherstellungdieserEinrichtungenMittel desProgrammszur
Wiederherstellungder Infrastruktur in denGemeindenbeantragen.

20. Abgeordneter
Hans-Christian
Ströbele
(BÜNDNI S90/
DIE GRÜNEN)

WelcheBundesministerien bzw. nachgeordne-
ten Behördensind nachKenntnis der Bundes-
regierungfür eiligeund oft fristgebundeneTe-
lefaxsendungen von Bürgerinnenund Bürgern
währendwelcherZeiträume(an Wochen-bzw.
Feiertagen)unerreichbar,weil sie ihre Emp-
fangsgeräte bzw. EDV-Anlagen abschalten,
eine Anwahl mit Call-by-Call-Vorwahlentech-
nischausschlieûenoder der Zugangausande-
ren Gründenunmöglichist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 29. Oktober 2002

Der Bundesregierungliegen keinerlei entsprechendeBeschwerden
von Bürgerinnen oder Bürgern vor. Veröffentlichte zentraleFaxan-
schlüssestehendemnachrund um die Uhr zur Verfügung.

DieseAussagegilt grundsätzlich für die gesamteIT- und TK-Technik.
In der Kürze der für die Beantwortung zur VerfügungstehendenZeit
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konntedie ErhebungdesSachverhaltesnicht auf die gesamteBundes-
verwaltungausgedehnt werden.Eskannaberdavonausgegangenwer-
den,dasshier ebenfallsdie vorgenanntenBedingungengelten.

VereinzeltetemporäreNichterreichbarkeiten könnten sich höchstens
im FehlerfalloderwährendWartungsarbeiten ergeben.

Zudem gibt es Einflüsseauûerhalbdes Verantwortungsbereichsder
Bundesverwaltung,die eineFaxübertragung verhindernkönnten.Ins-
besonderebei günstigen Call-by-Call-Anbietern kann nicht ausge-
schlossenwerden,dassmit Komprimierungsverfahrengearbeitetwird,
die eineFaxübertragungnicht zulassen.

Behördenim Informationsverbund Berlin-Bonn(IVBB) sind mit der
Vorwahl 01888 über hochredundante Netzübergängezu erreichen.
Da dieseNummer auchbei Call-by-Call oderPreselectionim Netz des
Teilnehmernetzbetreibers(der Netzbetreiber, der den Bürgerinnen
und Bürgern den technischen Anschlussstellt) verbleibt, ist hierüber
sogar die Faxerreichbarkeit gesichert.Bürgerinnen und Bürger, die
für ihre Anschlüsseden Zugangzu Diensterufnummernmit der Vor-
wahl 0180 bereits nach den Ziffern 018 gesperrt haben, erreichen
dieseBehördenallerdingsnicht.

21. Abgeordneter
Hans-Christian
Ströbele
(BÜNDNI S90/
DIE GRÜNEN)

Wie rechtfertigen die betreffenden Stellen
diese Praxis, und was wird die Bundesregie-
rung dagegenkurzfristig unternehmen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 29. Oktober 2002

Die Bundesregierungsieht hier keinen Mangel, den es zu beseitigen
gilt. Unabhängigdavon wurde im IVBB (Vorwahl 01888)bereitsein
hochredundanter zentralerFaxservice(Priorität: Zustellsicherheit) ein-
gerichtet,der denBehördenzur Verfügungsteht.

22. Abgeordneter
Ingo
Wellenreuther
(CDU/CSU)

Ist die private Nutzung dienstlicherworbener
Bonusmeilen für einen Beamten, Soldaten,
Richter oder Angestellten/Arbeiter desöffent-
lichen Dienstes eine Dienstpflichtverletzung,
und wenn ja, gegenwelchekonkreten rechtli-
chenRegelungenverstoûendie Betroffenen?

23. Abgeordneter
Ingo
Wellenreuther
(CDU/CSU)

Hindert die bekannt gewordeneprivate Nut-
zung dienstlich erworbener Bonusmeilen die
Beförderung/Einweisungin eine nächsthöhere
Besoldungsgruppe etc. einesBeamten,Solda-
ten, Richters oder Angestellten/Arbeiters des
öffentlichen Dienstes,und wenn nein, warum
nicht?
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24. Abgeordneter
Ingo
Wellenreuther
(CDU/CSU)

Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in
denen Beamte, Soldaten, Richter oder An-
gestellte/Arbeiter des öffentlichen Dienstes
dienstlich erworbene Bonusmeilen privat ge-
nutzt haben,und wennja, waswurdein diesen
Fällenjeweilsveranlasst?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 6. November 2002

Vorbemerkung

Die Bundesregierung beantwortetdie Fragen aus Sicht des Dienst-
herrn Bund

Zu Frage22

Meilengutschriften, Prämien und sonstigeVergünstigungen dürfen
nur zu dienstlichenZweckenverwertetwerden.Eine Verwertungzu
privaten Zweckenist ausgeschlossen.Die beamtetenStaatssekretäre
habenhierzu 1998eine für alle BundesbehördeneinheitlicheVerfah-
rensweisefestgelegt.Wird diesesnicht beachtet,liegt ein Verstoûge-
genDienstpflichtenvor.

Zu Frage23

JenachdemSchweregrad desVerstoûeshindert bei einemDienstver-
gehenim Beamten-,Soldaten-oder Richterdienstverhältnisdie auszu-
sprechendeDisziplinarmaûnahmedie Beförderung für eine gewisse
Zeit. Unabhängigdavon wird eine Disziplinarmaûnahmeoder eine
Abmahnungin einerBeförderungs-oder Höhergruppierungsentschei-
dungimmer einenachteiligeWirkung entfalten.

Zu Frage24

StatistischeAngabenüber derartigeFälle liegender Bundesregierung
nicht vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

25. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Wie stehtdie Bundesregierung zu einer ¾nde-
rung des §49 Urheberrechtsgesetz,durch die
espolitischenMandatsträgern± sowieBewer-
bern um politische Mandate ± gestattetwird,
ähnlich einem Pressespiegel, Zeitungsberichte
über sich und die eigeneparlamentarischeAr-
beit auf der persönlichen Homepageöffentlich
zugänglichzu machen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 30. Oktober 2002

Nach der geltendenFassungdes§49 Urheberrechtsgesetz(UrhG) ist
esohneErlaubnisdesUrheberszulässig,einzelneRundfunkkommen-
tare und Presseartikel ausZeitungenund anderenlediglichTagesinte-
ressen dienenden Informationsblättern öffentlich wiederzugeben,
wenn sie politische,wirtschaftliche oder religiöseTagesfragenbetref-
fen und nicht mit einemVorbehaltder Rechteversehensind.Der Re-
gierungsentwurf für ein Gesetzzur Regelungdes Urheberrechtsin
der Informationsgesellschaft(Bundesratsdrucksache684/02)hatteauf
eine AnpassungdesUrheberrechtsim BereichelektronischerPresse-
spiegelverzichtet,weil er sichangesichtsder äuûerstknappenUmset-
zungsfrist darauf beschränkthatte, die zwingendenRegelungender
zugrundeliegendenEG-Richtlinie umzusetzen.

Nunmehr hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 11.Juli
2002 die Frage entschieden,ob auch elektronische Pressespiegel als
Informationsblätter im Sinnedes§49 UrhG aufgefasstwerdenkön-
nen.Danachsollenelektronische Pressespiegelunter dasPrivileg des
§49 UrhG fallen, so dassauch die elektronische Übermittlung von
einzelnenZeitungsartikelnunter bestimmten, vom BGH aufgezeigten
Beschränkungen zulässigist. Im Sinne dieser richterrechtlichen Be-
schränkungenmussessichum betriebs-oder behördeninternePresse-
spiegel(so genannteIn-house-Pressespiegel)handeln,und die Artikel
dürfen nur graphisch(also als Faksimile) dargestelltwerden. Nach
FeststellungdesBGH steht dieseAuslegungdes§49 UrhG im Ein-
klang mit der Richtlinie 2001/29/EG des EuropäischenParlaments
und des Rates vom 22.Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter
AspektedesUrheberrechts und der verwandtenSchutzrechtein der
Informationsgesellschaft.Für die Verwertung ist eine angemessene
Vergütungzu entrichten,die pauschaliertüber die Verwertungsgesell-
schaftWort erhobenwird.

Von §49 UrhG dürfte die Zugänglichmachung eineselektronischen
Pressespiegelsauf einer Homepagean einen unbegrenzten Adressa-
tenkreis nicht erfasstsein. Natürlich sind auch elektronische Presse-
spiegelmöglich, die nicht die genanntengesetzlichenoder richter-
lichen Kriterien erfüllen. Hier mussder Nutzer aber bei den Rechte-
inhabernzuvor die Genehmigung einholen,alsoeine individuelle Li-
zenz erwerben. Die Bundesregierung beabsichtigtim Rahmen der
Umsetzungder genanntenEU-Richtlinie keineweitereErgänzungder
Pressespiegel-Schranke,weil dieseMaterie sehrumstritten ist und die
fristgebundeneUmsetzungder Richtlinie nicht verzögernsoll. Bei der
nächstenUrheberrechtsnovelle,die voraussichtlich im nächstenJahr
in Angriff zu nehmenist, wird dieseFrageabererneutzu prüfen sein.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

26. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung die Vermin-
derung der steuerlichenBegünstigungen für
das Produzierende Gewerbe bei der so ge-
nannten Ökosteuergemäûder Koalitionsver-
einbarungfür die 15.Legislaturperiode für das
gesamteSpektrumdesProduzierenden Gewer-
bes durchzuführen, oder wird es weiterhin
Ausnahmeregelungengeben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 4. November 2002

Die Bundesregierung beabsichtigt,die im Rahmender ökologischen
Steuerreform geschaffeneDifferenzierung zwischen begünstigten
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und
Forstwirtschaft auf der einenSeiteund nicht begünstigtenUnterneh-
menandererWirtschaftssektorenauf der anderenSeitebeizubehalten.
Eine zusätzlicheDifferenzierung nach Wirtschaftszweigen innerhalb
desProduzierenden Gewerbesist zurzeitnicht geplant.

27. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

In welchemUmfang und nachwelchenKrite-
rien werden die steuerlichenBegünstigungen
reduziert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 4. November 2002

Nach der Vorstellungder Bundesregierung solltendie im Rahmender
ökologischenSteuerreform geschaffenen Steuerbegünstigungen für
dasProduzierende Gewerbeund die Land-und Forstwirtschaftsoab-
geschmolzenwerden,dassstärkereökologischeAnreize für sämtliche
Unternehmen entstehen. Hierzu soll der für das Produzierende
Gewerbeund die Land- und Forstwirtschaft geltendeermäûigteÖko-
steuersatzvon derzeit20% auf 60%der Ökosteuerregelsätzeangeho-
benwerden.Der sogenannteSpitzenausgleichfür dasProduzierende
Gewerbewird unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituationder
energieintensivenUnternehmenmodifiziert.

28. Abgeordneter
Thomas
Dörflinger
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung eine Ungleichbe-
handlung von Grenzgängern nach der
Schweiz, die den Differenzbetrag zwischen
dem niedrigeren schweizer Kindergeld und
dem deutschen Kindergeldsatz erstattet be-
kommen,zu denjenigenGrenzgängern,die als
Alleinerziehende oder als Ehepaar-Grenzgän-
ger dieseErstattungauf Grund der bilateralen
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Verträge EU-Schweiznicht bekommen, und
wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung
gegen solche Ungleichbehandlung zu unter-
nehmen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 24. Oktober 2002

Grenzgänger nachder Schweizwerdennicht ungleichbehandelt,weil
es sich in den von Ihnen angesprochenenFällen um verschiedene
Sachverhalte handelt: Ist der Ehepartner des Grenzgängers in
Deutschlanderwerbstätig, bestehtein Anspruch ausschlieûlichnach
deutschemRecht.Nach Artikel 13 der Verordnung(EWG) Nr. 1408/
71 unterliegenArbeitnehmerhinsichtlichaller Zweigeder sozialenSi-
cherheit,zu denenauch die Familienleistungengehören,der Rechts-
ordnungnur einesMitgliedstaats, nämlichihresBeschäftigungsstaats.

Nicht erwerbstätige Eltern unterliegenhinsichtlich der Familienleis-
tungen der Rechtsordnung ihres Wohnsitzstaats. Diese Grundregel
gilt aufgrunddesAbkommensvom 21.Juni 1999zwischender Euro-
päischenGemeinschaft und ihren Mitgliedstaateneinerseitsund der
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseitsüber die Freizügig-
keit seitdem1. Juni 2002auchim Verhältniszur Schweiz.Darauser-
gibt sich zwingend,dassein in der SchweizbeschäftigterArbeitneh-
mer kein deutschesKindergeld erhaltenkann, auch nicht als Unter-
schiedsbetrag.

Unterliegt jedochder andereElternteil desKindes als Arbeitnehmer
oder bei Nichterwerbstätigkeit aufgrund des Wohnsitzesdeutschen
Rechtsvorschriften, hat er Anspruchauf deutschesKindergeld zumin-
destin Höhe desUnterschiedsbetrageszur schweizerischen Leistung.
WennbeideElternteilein der Schweizbeschäftigtsind,bestehtfür de-
ren Kinder daher nur Anspruch auf schweizerische Familienleistun-
gen.Für dasKind einer bzw. einesin der SchweizbeschäftigtenAl-
leinerziehenden kann der in Deutschlandals Arbeitnehmer beschäf-
tigte oder als Nichterwerbstätiger wohnendeandereElternteil deut-
schesKindergeld zumindestals Unterschiedsbetragerhalten.Soweit
dieserUnterhalt für dasKind zahlt, ist bei der Festlegungder Unter-
haltshöhedas ihm zuflieûendeKindergeld zu berücksichtigen. Zahlt
der kindergeldberechtigte Elternteil keinenUnterhalt für dasbei der
bzw. dem AlleinerziehendenlebendeKind, ist esnach §74 Einkom-
mensteuergesetzandie bzw.denAlleinerziehende(n)auszuzahlen.

29. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Bestehtseitensder Bundesregierung die Ab-
sicht, gesetzlicheoder untergesetzlicheMaû-
nahmenim BereichdesCross-Border-Leasing
(Verkauf von öffentlichen Einrichtungen und
gleichzeitiges Rücknutzen durch Leasingver-
trag mit dem auûerdeutschenKäufer) zu er-
greifen?
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30. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Wo siehtdie Bundesregierung Gefahrenbeim
Cross-Border-Leasing?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 1. November 2002

Bei den angesprochenen¹Cross-Border-Leasing-Konstruktionenª
geht es um sehr spezielleFinanzierungsstrukturen.Die regelmäûig
sehrumfangreichenmillionenteurenInvestitionen,i. d.R. im kommu-
nalen Infrastrukturbereich,werden± zusammengefasstund verkürzt
ausgedrückt± verkauft, zurückgeleastund am Endeder Laufzeit wie-
der zurückgekauft. Hierdurch können durch Nutzung von Gestal-
tungsspielräumen, die das US-SteuerrechtamerikanischenKapital-
anlegernfür Leasing-Geschäfte eröffnet, Finanzierungsvorteileerzielt
werden.Siebesteheninsbesonderein der Möglichkeit, Mietvorauszah-
lungensofort abziehenzu könnenoder in der Inanspruchnahmevon
Abschreibungen. Mit diesenGestaltungenerzielenUS-Investorenin
den USA Steuerstundungseffekte,die sie in Finanzierungsvorteilefür
Investitionen Dritter ummünzen.Den Vorteil aus dem Steuerstun-
dungseffektteilen sie sich mit dem ausländischen Investor, zum Bei-
spiel einer kommunalenKörperschaft. Damit die US-Investoren die
gewünschtenSteuerstundungseffekte nach den Bestimmungendes
US-Steuerrechts erzielenkönnen, mussdem Leasing-Geschäft nicht
nur ein formaler, sondernein echterGeschäftszweckzugrundeliegen.
Die Gestaltungdarf nicht allein darin bestehen,einenSteuervorteil zu
erzielen.Ob und inwieweit einzelneGestaltungenin den USA aus
steuerlicherSicht angreifbarsind, obliegt der Prüfung der US-Steuer-
verwaltung. Ihr sinddie Leasing-Gestaltungenbekannt.Eswäredaher
SachedesUS-Gesetzgebers, gegendie Modelle vorzugehen, mit de-
nen der US-Steuerzahler InvestitionenausländischerKommunenmit-
finanziert, falls er den Steuervorteil für sachlichungerechtfertigt hält.
Die Leasingtransaktionen,überdie die Kommunenin eigenerVerant-
wortung entscheiden, kommen im Ergebnisden Kommunen zugute;
siegehennicht zulastendesdeutschenSteueraufkommens.Da durch
die Leasingtransaktionendeutschesteuerrechtliche Vorschriften we-
der umgangennoch entgegenihrem Sinn und Zweck ausgenutztwer-
den, bestehtinsoweitkein Anlass,deutscheSteuergesetzezu ändern.
Ob und inwieweit der US-Gesetzgeber beabsichtigt,in nächsterZeit
Maûnahmengegendie Gestaltungenzu ergreifen, ist mir nicht be-
kannt.

31. Abgeordneter
Dr. Jürgen
Gehb
(CDU/CSU)

Wie werdennachEinschätzung der Bundesre-
gierungdie Empfängervon Geldspenden,wel-
cheausMitteln von inländischenKörperschaf-
ten, Personenvereinigungen oder Stiftungen
stammen,die sichausschlieûlichund unmittel-
bar kirchlichen, gemeinnützigenoder mildtäti-
gen Zweckenwidmen und von diesenOrgani-
sationenzur Linderung einer Notlage (insbe-
sondere Elbhochwasser) aufgebrachtworden
sind, im Sinne des Erbschafts- und Schen-
kungsteuergesetzesbehandelt?
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32. Abgeordneter
Dr. Jürgen
Gehb
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung im WegedesVer-
ordnungs-oder Gesetzgebungswegeseine ¾n-
derungder Rechtslage,um die Empfängervon
Spendengegebenenfallsvon der Steuerpflicht
des Erbschafts-und Schenkungsteuergesetzes
freizustellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2002

Zuwendungeninländischer Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Stiftungen,die ausschlieûlichund unmittelbar steuerbegünstigte
Zwecke verfolgen, an Betroffene in einer Notlage unterliegennach
geltendemRechtnicht der Schenkungsteuer,soweitdie Einrichtungen
dabei in Erfüllung eigener satzungsmäûiger mildtätiger Zwecke im
Sinne des §53 Abgabenordnung oder eines entsprechendenvon
einem Spendergesetztenmildtätigen Zwecks handeln (§13 Abs.1
Nr. 17 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz). Eine ¾nderung
der Rechtslageist dazunicht erforderlich.

33. Abgeordnete
Gerda
Hasselfeldt
(CDU/CSU)

Wie rechtfertigt die Bundesregierung die ge-
plante gesetzlicheVersagungdes Spendenab-
zugs gemäû §9 Abs.1 Nr. 2 Körperschaft-
steuergesetz(KStG) bei Kapitalgesellschaften
für denBereichvon Wissenschaft, Kunst, Kul-
tur und Sozialwesenvor dem Hintergrund,
dasssiein der 14.Legislaturperiodewegender
zunehmendenHaushaltsknappheitder öffentli-
chenKassenauf dasEinwerbenvon Spenden
und Stiftungsmitteln verwiesenund sich sogar
in der Koalitionsvereinbarungfür die 15.Le-
gislaturperiodedafür ausgesprochenhat, dass
auchgroûe und international tätige Unterneh-
men ihren Beitrag für das Gemeinwesen leis-
ten sollen?

34. Abgeordnete
Gerda
Hasselfeldt
(CDU/CSU)

WelcheAuswirkungen wird die geplanteStrei-
chungdes§9 Abs.1 Nr. 2 KStG auf dasSpon-
soringhaben,und wie beabsichtigtdie Bundes-
regierung, die durch die Streichung des §9
Abs.1 Nr. 2 KStG auftretendenLücken bei
der Finanzierungder gesellschaftlichen Berei-
che, für die die Ausstattungmit öffentlichen
Mitteln unzureichend ist, zu schlieûen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 30. Oktober 2002

Die Bundesregierungbeabsichtigt,die bisherigeRegelungzur steuer-
lichen Berücksichtigung von Spendenbei Körperschaften beizube-
halten.

35. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,dasszahlrei-
che Mittelständler aufgrund der in Deutsch-
landbestehendenErbschaftsteuergesetzgebung
unschlüssigsind, ob sie ihr Erbe antretenund
die Betriebeweiterführensollen,und wenn ja,
waswill siedagegentun?

36. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Wie ist in den Mitgliedstaaten der Europä-
ischenUnion das Unternehmenserbeim Mit-
telstand steuerlichgeregelt,und welchesSys-
temkönntefür Deutschlandalsvorbildlich die-
nen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. Oktober 2002

Der Bundesregierung liegenkeineErkenntnissedarübervor, dassdie
deutsche Erbschaftsteuergesetzgebungursächlich für eine etwaige
Unschlüssigkeitder ErbenmittelständischerBetriebeist. Dasgeltende
Recht entlastetden Übergangvon Betriebsvermögenerheblich.Des-
halb bleibt der Übergangkleiner und mittlerer Unternehmen weitge-
hendsteuerfreiund ist auchbei gröûerenBetriebennur relativ gering
belastet.

Die Bundesregierunghat keineÜbersichtdarüber,wie in denübrigen
Mitgliedstaatender EuropäischenUnion das Unternehmenserbeim
Mittelstandsteuerlichgeregeltist.

37. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Welchessind aus Sicht der Bundesregierung
die wichtigstenVorteile der Erweiterung der
EuropäischenUnion für die bayerischenRe-
gionen an der Grenze zur TschechischenRe-
publik, unter besondererBerücksichtigung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der
Wirtschaft insbesonderedesMittelstandes, des
kulturellenAngebotsund der Landwirtschaft?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 28. Oktober 2002

Die Bundesregierungsieht die Vorteile insbesondere darin, dassmit
der Erweiterungdie bayerischenGrenzregionenvon ihrer Randlage
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in das Zentrum der EU rücken. Daraus werdensich einerseitsneue
Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeitund in den arbeitsteili-
gen Beziehungenmit den neuenEU-Mitgliedstaatenergeben.Ande-
rerseits wird sich das Investitionsklima in den Beitrittsländern für
deutscheUnternehmenverbessern,wasletztendlichdie globaleWett-
bewerbsfähigkeit der deutschenUnternehmenstärkenund damit auch
heimischeArbeitsplätze sichern wird. Hinzu kommt, dasssich mit
dem Beitritt die Nachfrageaus den Beitrittsländernverstärkenwird
und damit der heimischenWirtschaft, nicht zuletzt auchdem Mittel-
stand,Arbeitsplätzesichernund schaffenhilft.

Mit dem Beitritt werdensichdurch bessereMöglichkeitender grenz-
überschreitenden Aktivitäten auch kulturelle Angebote erhöhen.Zu-
künftig einheitlicheFörderinstrumentefür kulturelle Projektewerden
ein breitereskulturellesSpektrumbefördernkönnen.

Mit der Erweiterung erhält auch die bayerischeLand- und Ernäh-
rungswirtschaft freien Zugangauf einen Markt mit rund 100Millio-
nen Verbrauchern. Expertengehendavon aus,dassdie mit dem Bei-
tritt verbundenenWachstumsimpulseu.a. zu steigendemEinkommen
der Verbraucherin denBeitrittsländernund damit zu höherenAusga-
ben für Nahrungsmittel führen werden. Hiervon werden auch die
bayerischeErnährungsindustrie,die weltweit im Hinblick auf Techno-
logie,Know-how und Marketing eineSpitzenstellung einnimmt,sowie
derenRohstofflieferantenin der Landwirtschaftprofitieren.

Weiterführende und ausführliche Informationen zu diesem Thema
sind in der Antwort der Bundesregierung auf die Groûe Anfrage der
Fraktion der PDS betr. ¹Vorbereitung der Grenzregionenauf die Ost-
erweiterungder EUª vom Juni 2002(Bundestagsdrucksache14/9498)
und in der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
im März 2002herausgegebenen Dokumentation Nr. 502 ¹Förderung
der Grenzregionenzu den Beitrittsländern ± Die Hilfen von EU,
Bundund Ländernª enthalten.

38. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung Probleme in den
deutschenGrenzregionen auf Grund des er-
heblichen Lohn- und Wohlstandsgefälles zu
den Beitrittsländern für die in Frage37 ge-
nannten Bereiche,und wenn ja, wie können
diese Probleme verhindert beziehungsweise
minimiert werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 28. Oktober 2002

Die Bundesregierung ist sich der Sensibilitätder Problematik deser-
heblichenLohn- und Wohlstandsgefällesbewusst.Im Zuge der Bei-
trittsverhandlungen hat die Bundesregierungdaher Übergangsfristen
von bis zu siebenJahrenfür die Arbeitnehmerfreizügigkeit sowieder
grenzüberschreitendenDienstleistungserbringungim Baugewerbeund
Teilbereichen desHandwerksdurchgesetzt.Dies sollte den betroffe-
nen Bereichenden Zeitrahmenfür notwendigestrukturelle¾nderun-
gen eröffnen. Daher sollten die speziell zur Förderung der Grenz-
regionenzur VerfügunggestelltenMittel für den Strukturwandelund
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nicht zur Konservierungalter Struktureneingesetztwerden.Anderer-
seitsist zu erwarten,dassdie wirtschaftliche Entwicklung in beitreten-
den Ländern voranschreitenwird und dasLohn- und Wohlstandsge-
fälle sichannähernwerden.

39. Abgeordnete
Ina
Lenke
(FDP)

WelchekonkretenfinanziellenVorteile für Fa-
milien hat die von der Regierungangekündigte
¹familienfreundlicheª Neufassungder Eigen-
heimförderung für Familien mit einem, zwei
drei oder mehr Kindern im Vergleichzur bis-
herigenRegelung?

40. Abgeordnete
Ina
Lenke
(FDP)

WerdenPaare,die zumZeitpunkt desErwerbs
oder Baus des Wohneigentums noch keine
Kinder haben,künftig angesichtsder geplan-
ten Beschränkung der Eigenheimförderung
auf Paaremit Kindern die Möglichkeit bekom-
men,nachträglichabBau/Erwerboderabdem
Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes für
volle acht JahredaserhöhteBaukindergeldzu
beziehen,um nicht gegenüberden Familien
benachteiligtzu sein,die erst nachder Geburt
des ersten Kindes Wohneigentum erwerben
oderbauen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 31. Oktober 2002

Die Bundesregierung arbeitet zurzeit auf Grundlage der Koalitions-
vereinbarungvom 16.Oktober 2002 an der Neuregelungder Eigen-
heimzulage.WesentlicheGegenständesind hier die Neuausrichtung
Förderungauf Alleinerziehendeund Familien mit Kindern sowiedie
Angleichungder Eigenheimzulage für Neubautenund Bestandserwer-
be.Die konkreteAusgestaltung ist bishernicht abschlieûend entschie-
den. Dabei wird auch auf haushaltswirtschaftliche Notwendigkeiten
zu achtensein.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

41. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Warum hat die Bundesregierung in der Ant-
wort des Staatssekretärs im Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Dr. Klaus
Achenbach,vom 16.Oktober 2002 auf meine
schriftlicheFrage13 in Bundestagsdrucksache
14/10001 ¹Durch welche gesetzgeberischen
Maûnahmenund zu welchemZeitpunkt beab-
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sichtigt die Bundesregierung, die Zusagevon
Bundeskanzler Gerhard Schröder,Zitat: ,Die
SPD wird in der nächstenLegislaturperiode
einen Gesetzentwurf einbringen, nach dem
Bereitschaftsdienstzeiten im vollen Umfang
auf die Arbeitszeit anzurechnensind` (Quelle:
Antwort auf eine Aktion der Gemeinschaft
Fachärztlicher Berufsverbände GFB, Juni
2002),umzusetzen?ª, die o.a. ZusagedesBun-
deskanzlersGerhard Schröder mit keinem
Wort erwähnt, obwohl nach dieser Zusage
konkret gefragtwurde?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 30. Oktober 2002

In der vorbezeichnetenAntwort hat die Bundesregierungdie Rahmen-
bedingungen, unter denensieüberdie arbeitszeitrechtlicheBewertung
von Bereitschaftsdienstenim Zusammenhang mit der Rechtsprechung
des EuropäischenGerichtshofes(EuGH) entscheiden wird, ausführ-
lich dargelegt.

42. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
durch die in der Antwort des Staatssekretärs
im Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Dr. Klaus Achenbach,vom 16.Ok-
tober 2002 auf meine schriftliche Frage13 in
Bundestagsdrucksache14/10001angesproche-
nen nationalen und internationalen Dialoge
zur Umsetzung des sog. SIMAP-Urteils des
EuropäischenGerichtshofesvom 3. Oktober
2000 erlangt, mit dem der EuGH die Frage
der Vereinbarkeit spanischenRechts mit der
EG-Arbeitszeitrichtlinie entschieden hat, und
welcheMaûnahmenwird sie zur Umsetzung
dieserErkenntnise ergreifen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 30. Oktober 2002

Die Bundesregierung hat ausdenGesprächenauf europäischerEbene
noch keine hinreichenden Erkenntnisse zur Tragweite der SIMAP-
Entscheidunggewinnenkönnen.Die EuropäischeKommissionhat zu
Inhalt und BedeutungdesUrteils für die Mitgliedstaatenbishernicht
Stellung genommen.Sie beabsichtigt,eine Studie zur Rechtslage in
denMitgliedstaaten in Auftrag zu geben.

Die Gesprächemit den in DeutschlandbetroffenenVerbändenhaben
gezeigt,dasssehrunterschiedlicheEinschätzungenzu denAuswirkun-
gen der SIMAP-Entscheidungbestehen,insbesondere zu der Frage,
ob und inwiefern sichausihr Veränderungsbedarfergibt. Nach Über-
zeugungder Bundesregierung sollte über möglicheaus dem EuGH-
Urteil zu ziehendeFolgerungenauf einermöglichstbreitenGrundlage
entschiedenwerden.SolltenBereitschaftsdiensteim deutschenRecht
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künftig andersbeurteilt werden als bisher, wird dies in zahlreichen
EinrichtungenzumTeil umfangreicheVeränderungender Arbeitszeit-
organisationzur Folgehabenmüssen.Unabhängigvon der Frage,ob
und inwieweit Rechtsänderungennotwendig werden,müssendeshalb
vor Ort Gestaltungenund Konzepteerarbeitetwerden,die den Inte-
ressender BetroffenenRechnungtragen.

Ob und in welcherForm weitereMaûnahmen erforderlich sind, wird
die Bundesregierung zu gegebenerZeit entscheiden.

43. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Wie sehendie Planungender Bundesregierung
zur Schlieûung bzw. Umstrukturierung kleine-
rer Arbeitsämter und einiger Landesarbeits-
amtsbezirke aus, und welche Auswirkungen
werdendie geplantenMaûnahmen auf dasAr-
beitsamtUelzenhaben?

44. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung die Aussagedes
Bundesministers der Verteidigung, Dr. Peter
Struck, in der ¹Allgemeinen Zeitungª der Lü-
neburger Heide (Uelzen) bestätigen,wonach
die Diskussion um den Arbeitsamtsstandort
Uelzen eine ¹Falschmeldung einesNachrich-
tenmagazinsªist, oder stimmendie Aussagen
im ¹FOCUSª 25/2002,wonachauch das Ar-
beitsamt Uelzen von einer Umstrukturierung
betroffenseinkann?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 28. Oktober 2002

Der Bundesregierung ist eine Prüfungsmitteilung des Bundesrech-
nungshofes(BRH) über die Organisationkleiner Arbeitsamt-Dienst-
stellenvom 21.Januar2002bekannt.In dieserPrüfungsmitteilung hat
der BRH eine Überprüfung angeregt, in welchen Fällen kleine
Arbeitsämter der KategorienI und II ohne Nachteil für die Kunden
in Geschäftsstellenumgewandeltwerden können. Das Arbeitsamt
Uelzengehörtzu den¾mternder KategorieII.

Die Bundesregierung hat keine Zuständigkeit, die regionaleAbgren-
zungder Arbeitsämter und Landesarbeitsämterfestzulegen.Nach gel-
tendemRecht sind ¾nderungender Grenzenvon Arbeitsamts-oder
Landesarbeitsamtsbezirkenvon den Selbstverwaltungsorganender
Bundesanstaltfür Arbeit, nämlich von den Verwaltungsausschüssen
der Landesarbeitsämter bzw. vom Verwaltungsratim Benehmenmit
den jeweiligenoberstenLandesbehörden(das sind in der Regel die
Landesarbeitsministerien) vorzunehmen. Entsprechende konkrete
Pläne des LandesarbeitsamtesNiedersachsen-Bremen in Bezug auf
dasArbeitsamtUelzensindder Bundesregierung nicht bekannt.
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45. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierungbereit, das Laden-
schlussgesetzdahin gehendzu ändern,dassan
Samstagenvor verkaufsoffenenSonntagendie
Ladenschlusszeitvon 14Uhr auf 16Uhr geän-
dert wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 6. November 2002

Die Bundesregierung arbeitet derzeit nicht an einer ¾nderung des
Ladenschlussgesetzes.Sollte die Bundesregierung eine ¾nderungdes
Gesetzeserwägen,wird das in der Frage genannteAnliegen in die
Überlegungen einbezogen.

46. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

In welcher Höhe ist die zivile Nutzung der
Atomkraft zur Stromerzeugung bis1998durch
Steuerermäûigungen, Forschungsmittel sowie
weitere direkte und indirekte geldwerte Zu-
wendungenaus den Bundeshaushaltengeför-
dert worden,und wie hoch wäredieserBetrag
bei Umrechnung auf heutigePreise?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 31. Oktober 2002

Die Aufwendungen für Forschungund Entwicklungim BereichKern-
energiefür denZeitraum 1974bis 1998(Projektförderung und Groû-
forschungseinrichtungen) betragen10908 Mio. Euro. Hierzu kom-
men noch öffentliche Aufwendungen aus Vorlaufarbeiten von 1956
bis 1962 sowie aus dem 1. bis 4. Atomprogramm in Höhe von
2266 Mio. Euro. In den Beträgen sind auch Aufwendungen für
Grundlagenforschungenthalten.Eine Zuordnung der Mittel für die
Nutzung der Kernenergiezur Stromerzeugung ist im Einzelnennicht
möglich, da der Übergang von Grundlagenforschung zur anwen-
dungsorientierten Forschungflieûendist.

WeitereAngabenliegender Bundesregierung nicht vor.

47. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

Ist der Bundesregierungbekannt, in welcher
Höhe weitere Förderungendurch Bundeslän-
der und denEU-Haushalterfolgt sind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 31. Oktober 2002

Die Bundesländer habenim genanntenZeitraum rund 588Mio. Euro
als Beitrag der Sitzländervon Groûforschungseinrichtungen auf die-
semGebietaufgewandt.
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Datenüberdie Förderungder EU zur Stromerzeugung ausKernener-
gie liegender Bundesregierung nicht vor.

48. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

Zu welchenVollkosten würde nach Einschät-
zung der Bundesregierung heute ein Atom-
kraftwerk neu errichtet werden können, und
welche spezifischen Stromgestehungskosten
würdendarausresultieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 31. Oktober 2002

Zu dieser Frage liegen der Bundesregierung keine eigenenKosten-
schätzungenvor.

Allerdings möchte ich Sie auf den Endbericht der Enquete-Kommis-
sion desDeutschenBundestages¹NachhaltigeEnergieversorgung un-
ter den Bedingungender Globalisierung und der Liberalisierungª ±
Bundestagsdrucksache14/9400 vom 7. Juli 2002 verweisen,in dem
die Kosten für neue Kernkraftwerke breit erörtert wurden (Errich-
tungskostenzwischen1700und 2500Euro/kW). Bei denspezifischen
Stromgestehungskostengehendie Anbieter für neueAnlagen davon
aus,dassNeubaukernkraftwerke(z.B. für Finnland) konkurrenzfähig
zu modernenGuD-Anlagen und Braunkohlekraftwerkenseinsollen.

49. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Wie viele Personensitzen im Steuerungskreis
der Bundesregierung zur Umsetzung der
¹Hartz-Reformª, und wie setztsich der Steue-
rungskreiszusammen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 1. November 2002

Dem Steuerungskreisgehörender Bundeskanzler,der Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit, der Chef des Bundeskanzleramtes und
Dr. Peter Hartz als ehemaligerVorsitzender der Kommission Mo-
derneDienstleistungen amArbeitsmarktan.

50. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

WelcheAufgabenunterliegendemSteuerungs-
kreis¹Hartz-Reformª?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 1. November 2002

Neben der Sicherstellung und Beobachtungder Umsetzungsschritte
der Kommissionsvorschlägewird sich der Steuerungskreismit der
Frage beschäftigen,wie das Bewusstsein, dassdie Senkungder Ar-
beitslosigkeit eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe ist, in allen gesell-
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schaftlichenGruppenverankertwerdenkannund welchenBeitragzur
BewältigungdieserAufgabedieseGruppen leistenkönnen.

51. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

WelcheBedeutunghat der Steuerungskreis ge-
genüber dem zukünftigen Ausschuss¹Arbeit
und Wirtschaftª?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 1. November 2002

Der Steuerungskreis ist auf der Ebeneder Bundesregierung alsOrgan
der Exekutiveangesiedelt. SeineEinrichtungwird daherkeineAuswir-
kungenauf die Arbeit und die AufgabendeszukünftigenBundestags-
ausschussesfür Wirtschaftund Arbeit haben.

52. Abgeordneter
Matthäus
Strebl
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, welches
LohngefällezwischenOstbayernund Westböh-
men besteht,und wenn ja, wie langewird die-
sesGefälleanhalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 29. Oktober 2002

Kurzfristig verfügbare,vergleichbare Angabenzum Lohngefällezwi-
schenden RegionenOstbayernund Westböhmenliegender Bundes-
regierungnicht vor.

Derzeit bekanntist nur die durchschnittliche Lohnhöhein der Tsche-
chischenRepublik insgesamt. Diesebetrug im 2. Quartal 200215772
TschechischeKronen. Dies entspricht ca. 525 bis 543Euro je nach
Wechselkurs(der Kurs desEuro schwankteim 2. Quartal 2002 zwi-
schen29und 30TschechischenKronen).

Die Lohnsteigerungen in der TschechischenRepublik liegen mit
durchschnittlich 7,4%(von 2001auf 2002)deutlichüberdenLohnstei-
gerungenin Bayern.Der EU-Beitritt dürfte den Abbau desbestehen-
den Lohngefällesweiter beschleunigen.Eine genaueZeitangabeüber
die DauerdiesesProzessesist nicht möglich.

53. Abgeordneter
Matthäus
Strebl
(CDU/CSU)

WelcheMaûnahmenerwägt die Bundesregie-
rung, wenn die von der EuropäischenKom-
missionbeabsichtigteKlage gegendie Bundes-
republik Deutschland wegen der von der
Klägerseite behauptetenUnvereinbarkeit des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit dem Ge-
meinschaftsrechtErfolg hat?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 29. Oktober 2002

Die Kommission hat inzwischeneine Klage erhobenund die Erhe-
bungeinerweiterenbeschlossen.In beidenVertragsverletzungsverfah-
ren gehtesjeweilsum einzelnePunkte,in denenentwederdasGesetz
selbstoder die hierzu bestehendeVerwaltungspraxisGegenstandder
Überprüfung ist. In keinemdieserVerfahrenstehtdasArbeitnehmer-
Entsendegesetz alsGanzeszur Diskussion.

DasArbeitnehmer-Entsendegesetzwird daherfortbestehen,zumaldie
Existenz einer nationalen Entsende-Regelung durch die Entsende-
Richtlinie (Richtlinie 96/71/EG) für jeden Mitgliedstaat zwingend
vorgeschriebenist.

54. Abgeordneter
Hans-Christian
Ströbele
(BÜNDNI S90/
DIE GRÜNEN)

Welche Schlüssezieht die Bundesregierung
ausder einhelligenEntschlieûung desBundes-
ratesvom 12.Juli 2002(Bundesratsdrucksache
636/02 Beschluss)gegenden Missbrauchvon
0190er-Rufnummern,wonachdie geradegeän-
derte Telekommunikations-Kundenschutzver-
ordnung(TKV) sowieder neue§13aUnterlas-
sungsklagegesetz für einen verlässlichenVer-
braucherschutz ¹bei weitemnoch nicht ausrei-
chendª seien und ¹nach wie vor dringender
Handlungsbedarfª zur effektiven Eindäm-
mung des Missbrauchs solcher Nummern
durch unseriöseAnbieter bestehe,und wann
wird die BundesregierungdenAufforderungen
desBundesratesin diesemBeschlussnachkom-
men, u.a. unverlangte Werbeaufforderungen
zur Anwahl von 0190er-Rufnummern ¹gesetz-
lich zu untersagenª,¹uneingeschränkte Aus-
kunftsansprüche für jedermannª über 0190-
Diensteanbietersowie¹in Streitfälleneinenzu-
verlässigenZugriffª auf diese zu gewährleis-
ten, Nutzer solcherRufnummern zuvor durch
die Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post ¹überprüfenª zu lassensowie
¹auffällig gewordenenVermittlern oderAnbie-
ternª solcheNummern nicht mehrzuzuweisen,
die Nummern bei Missbräuchensperren zu
lassen und ¹spürbare Buûgeldandrohungen
einzuführenª?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 31. Oktober 2002

Bei der ¾nderungder TKV handeltessichum einenerstenSchritt zur
Verbesserungder Verbraucherrechte in der Telekommunikation. Der
¹dringendeHandlungsbedarfª, dender Bundesratin seinerEntschlie-
ûungdargestellthat,wird auchvon der Bundesregierung gesehen.Auf
Grundlage der Vorschläge,die von Unternehmen, Wirtschafts-und
Verbraucherschutzverbänden im Rahmender ¾nderungder Telekom-
munikations-Kundenschutzverordnung im SommerdiesesJahresge-
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machtwordensind,erarbeitetdasBMWA derzeitein Konzept zur Be-
kämpfungdesMissbrauchs von Mehrwertdiensterufnummern.Dieses
Konzept wird noch in diesemMonat mit der Fachöffentlichkeit erör-
tert. Es ist beabsichtigt, die notwendigenGesetzesanpassungenim An-
schlussandieseAbstimmungzügigin die Wegezu leiten.

Ohne dem Ergebnis dieser Abstimmung vorgreifen zu wollen, lässt
sichbereitsjetzt sagen,dassdie SchaffungeinesweitergehendenAus-
kunftsrechtsfür die betroffenen Kunden auch von der Bundesregie-
rung für sinnvoll erachtetwird. Ebensoist zu gewährleisten, dassim
Streitfall auf den entsprechenden Anbieter zurückgegriffenwerden
kann.Hier ist die Rolle der Regulierungsbehördefür Telekommunika-
tion und Post zu prüfen und auchdie Möglichkeit, die rechtswidrige
Nutzungvon Mehrwertdiensterufnummernzu sanktionieren.

55. Abgeordneter
Hans-Christian
Ströbele
(BÜNDNI S90/
DIE GRÜNEN)

Liegender Bundesregierung in diesemZusam-
menhangErkenntnisse vor, wonach etwa die
DeutscheTelekomAG ± nebenihren Einkünf-
ten aus der massenhaften Vermittlung von
0190er-Rufnummern auch an Endnutzer mit
zweifelhafterSeriosität ± Auskünfte über de-
ren Identität an rechtsuchende betroffene
Bürgerinnenund Bürger von der Zahlungvon
35Euro Gebühr abhängig macht sowie als
Voraussetzung für Unterbindungsverlangen
gemäû §13a TKV exakt terminierte Belästi-
gungsnachweiseetwa durch Faxempfangspro-
tokolle oder Faxkennungen der unbekannten
Versenderfordert, und wie wird die Bundes-
regierungsolchenBehinderungender Rechts-
schutz-Durchsetzungbetroffener Bürgerinnen
und Bürgerwirksamentgegentreten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 31. Oktober 2002

Nach Auskunft der DeutschenTelekomAG gibt diesedem Kunden
über eineHotline (0800-Nummer) Informationen über die Dienstean-
bieter für 0190-Nummern im Online-sowieOffline-Bereich.DieseIn-
formationen sind für den anfragendenKunden nach wie vor kosten-
los.

In der Diskussionum Gebührenfür Auskünfte in Bezugauf Mehr-
wertdienstemussgrundsätzlichzwischen0190-Nummern und 0180-
Nummern unterschiedenwerden:Vor Inkrafttreten desneuenUnter-
lassungsklagegesetzeshat die DeutscheTelekom AG ± in wenigen
Einzelfällen± für Auskünfteim Rahmender Telekommunikations-Da-
tenschutzverordnung in Bezugauf 0180-Nummern eine Gebühr von
35Euro genommen,wenndasAuskunftsersuchen überRechtsanwälte
zur BegründungeinesRechtsstreitsgestelltwurde.DieseGebührwird
in Zukunft nicht mehrerhoben.Derzeit wird zusammenmit der Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation und Post geprüft, wie das
Auskunftsersuchenin Bezugauf die 0180-Nummern auf der Grund-
lage des neuen Unterlassungsklagegesetzes,das grundsätzlich eine
Kostenerstattungvorsieht,in Zukunft abgerechnetwerdenkann.
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Zur FragedesUnterbindungsverlangensnach§13aTKV wird darauf
hingewiesen,dassdie Durchführung von MaûnahmengegenAnbieter
von Mehrwertdiensten an die Voraussetzung geknüpft ist, dassdie
Telekommunikationsunternehmen¹gesicherte Kenntnisª davon ha-
ben, dassdie Rufnummer unter VerstoûgegengesetzlicheVorschrif-
ten genutztwurde. EntsprechenddieserVorgabefordern die Unter-
nehmenvon denbeschwerdeführendenKunden schlüssigeNachweise,
um sicherzustellen,dassnur gegendiejenigenMaûnahmen ergriffen
werden,die Rufnummern missbräuchlichnutzen und nicht seriösen
Mehrwertdiensteanbieternzu Unrecht die Rufnummerentzogenwird.
So sind beispielsweise genaueZeitangabender Faxzusendung erfor-
derlich, weil die Anmietung von 0190er-Rufnummern zum Teil stun-
denweiseerfolgt.

56. Abgeordneter
Ingo
Wellenreuther
(CDU/CSU)

Wurde im Bündnisfür Arbeit mit groûemAuf-
wand und von Steuergeldern ein Benchmar-
king-Reporterstellt,der wegenerschreckender
Ergebnissevom Staatssekretärim Bundeskanz-
leramt, Dr. Frank-Walter Steinmeier,der Öf-
fentlichkeit vorenthaltenwurde, wie es Hans
Olaf Henkel in seinemBuch ¹Die Ethik des
Erfolgesª auf Seite68behauptet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 5. November 2002

Nein. Der von der Benchmarking-GruppedesBündnissesfür Arbeit,
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit in Zusammenarbeit mit der
BertelsmannStiftung erstellteBericht ¹Benchmarking Deutschlandª
wurde dem Bundeskanzleramt offiziell am 26.Oktober 2001 überge-
ben.Der Bericht ist im SpringerVerlag,Berlin-Heidelberg, veröffent-
licht wordenund im Buchhandelfrei erhältlich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

57. Abgeordnete
Marita
Sehn
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Auftei-
lung der im Bundesinstitut für gesundheitli-
chenVerbraucherschutzund Veterinärmedizin
vorhandenenFachkompetenzim Bereich der
BSE-Risikoforschungauf das Bundesamtfür
Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit
(BVL) sowiedas noch zu schaffendeBundes-
institut für Risikobewertung (BfR) im Rahmen
der Neuorganisation desgesundheitlichen Ver-
braucherschutzes, und ist nach Ansicht der
Bundesregierung eine ausreichendeKompe-
tenz desBfR für den Bereichder BSE-Risiko-
bewertungsichergestellt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 5. November 2002

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wird künftig für Risi-
kobewertungen zu BSEauf demGebietdesgesundheitlichenVerbrau-
cherschutzesfachlich zuständigsein,d.h. bei der Bewertungvon sol-
chenRisiken,die ausder Nahrungskettedurch BSEfür denVerbrau-
cher entstehenkönnen.Es hat für dieseAufgabenwissenschaftlichen
Sachverstandbereitzuhalten, um die wissenschaftliche Beratung des
BMVEL auf diesemGebiet in angemessenerArt und Weisesicher-
zustellen.

Darüber hinausmachtdie Bundesregierung darauf aufmerksam,dass
die Risikobewertungim Bereichder Tierseuchen wegendesSachzu-
sammenhangsmit der Forschungzu BSE bei der Bundesforschungs-
anstalt für Viruskrankheiten (BFAV) der Tiere konzentriert wird,
nicht zuletztauchwegender dort vorhandenenExpertise.

Aufgrund der mit demNeuorganisationsgesetzin Zusammenhang ste-
hendenFragen erfolgt derzeit eine Aufteilung personellerund sach-
licher Ressourcenaus dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und Veterinärmedizinauf dasBfR, die BFAV und auf
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL). Die im Neuorganisationsgesetzfür BfR, die BFAV und BVL
festgelegtenfachlichenZuständigkeitenbleibenhiervonunberührt.

58. Abgeordnete
Marita
Sehn
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Konti-
nuität desAustauschesmit externenExperten
im Bereich der BSE-Risikobewertung insbe-
sondere unter dem Aspekt der Versetzung
bzw.Abwanderung der bislangdafür zuständi-
genPersonen,und wie kann nachAnsicht der
Bundesregierung unter diesem Aspekt eine
kontinuierliche und nachhaltigeBSE-Risikobe-
wertungsichergestellt werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 5. November 2002

Auf die Beantwortung zu Frage57wird verwiesen.

Die Bundesregierung ist ferner der Auffassung,dassder Austausch
mit externenExpertenim Bereichder BSE-RisikobewertungGrundla-
geist für einenübergreifendenund umfassendenAnsatzeinerallewis-
senschaftlichenAspekte berücksichtigenden Risikobewertung. Inso-
fern müssendasBfR und die BFAV die Kontinuität deswissenschaft-
lichen Austausches,z.B. im Rahmen der Mitarbeit bei bestimmten
wissenschaftlichen Plattformen, aufgrund der fachlichen Zuständig-
keit sicherstellen.
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59. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Trifft die in der Tageszeitung¹DIE WELTª
vom 11.Oktober 2002 gemachteAussagezu,
dassdasneu geschaffeneBundesamtfür Ver-
braucherschutz mit seinen420 Arbeitsplätzen
in Braunschweigangesiedeltwerdesoll?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 25. Oktober 2002

Die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft (BMVEL), Renate Künast, hat entschieden, dass das
Bundesamtfür Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
seinen Hauptsitz in Braunschweig erhalten wird. Auûerdem wird
Berlin Sitz desBVL. Die Anzahl der BeschäftigtendesBVL, die ihren
Dienst in Braunschweigverrichtenwerden,stehtnochnicht fest.

60. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Wenn ja, warum wurde bei der Vergabekein
ostdeutscherStandort berücksichtigt, obwohl
esmehrereBewerbungen(u.a. Potsdam,Leip-
zig und Cottbus) gab, die gute bis sehr gute
Voraussetzungenfür die Ansiedlungbieten(in
Potsdam-Rehbrückebeispielsweise daskoope-
rationsbreiteund artverwandteDeutscheInsti-
tut für Ernährungsforschung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 25. Oktober 2002

Um den StandortdesBVL hat sicheineVielzahl von Städtenbewor-
ben. Nach dem ¹Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichen
Verbraucherschutzesund der Lebensmittelsicherheitªwerdenim BVL
die AufgabendesRisikomanagementsgebündelt.Der Institution wer-
denim WesentlichenAufgabenübertragen, die bisherschonvon Bun-
deseinrichtungen, nämlich insbesondereder BiologischenBundesan-
stalt für Land- und Forstwirtschaftmit Hauptsitz in Baunschweigund
demBundesinstitut für gesundheitlichenVerbraucherschutz und Vete-
rinärmedizinmit Hauptsitz in Berlin wahrgenommenwurden.Bei die-
ser Sachlageund unter Berücksichtigung der in Braunschweigund
Berlin bereitsverfügbarenInfrastruktur war esinsbesondereauswirt-
schaftlichenGründennicht vertretbar,dasBVL aneinenneuenStand-
ort mit einemerheblichen,in der mehrjährigenFinanzplanung bisher
nicht abgedecktenMittelbedarf, insbesonderefür investiveZwecke,
anzusiedeln. Auch unter demGesichtspunktder Sicherstellung der un-
eingeschränktenFunktionsfähigkeit dieserEinrichtungwar eineräum-
liche Verlagerungnicht zu rechtfertigen.Die Sozialverträglichkeit der
getroffenenStandortentscheidungist besondershervorzuheben.

Die Standortentscheidung steht nicht im Widerspruch zu den Be-
schlüssender Unabhängigen Föderalismuskommission,da essichbei
der Errichtung des BVL im Wesentlichenum eine Umorganisation
bereitsbestehenderEinrichtungen im Geschäftsbereich desBMVEL
handelt.
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61. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Fühlt sich die Bundesregierung bei Vergaben
dieserArt nicht mehran denBeschlussder un-
abhängigenFöderalismuskommissionausdem
Jahr 1992gebunden, in demesheiût, dassalle
neuenBundesämter im Ostenangesiedeltwer-
den solltenbzw. an den BeschlussdesBundes-
kabinetts vom Dezember 1997, in dem es
heiût, dassbei der Ansiedlungvon Bundesein-
richtungenauf eineangemessePräsenzin den
neuenLändernzu achtenist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 25. Oktober 2002

Die Bundesregieurng wird bei der Errichtung neuer Bundeseinrich-
tungenund -institutionendem Beschlussder ¹Unabhängigen Födera-
lismuskommissionª dadurchRechnungtragen,dassderartigeEinrich-
tungengrundsätzlich in denneuenLändernangesiedeltwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

62. Abgeordneter
Norbert
Geis
(CDU/CSU)

In welchen Konstellationen hält die Bundes-
regierung einen Einsatz der Streitkräfte im
Innern der BundesrepublikDeutschlandu.a.
zur Abwehr terroristischer Bedrohungen für
denkbar(bitte möglichstim Einzelnenauffüh-
ren), und welche Rechtsgrundlagen können
nach Auffassungder Bundesregierungjeweils
herangezogenwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Oktober 2002

Nach derzeitgeltenderRechtslageist ein Einsatzder Bundeswehrim
Innern unter anderemauchzur Abwehr oder alsFolge terroristischer
Bedrohungen in folgendenFällenzulässig:

· Ein Bundesland kannzur Hilfe bei einerNaturkatastropheoderbei
einembesondersschwerenUnglücksfallnebenPolizeikräftenande-
rer Länder auchKräfte und EinrichtungendesBundesgrenzschut-
zessowie der Streitkräfte anfordern (Artikel 35 Abs.2 Grundge-
setz)bzw. bei länderübergreifenden Gefährdungslagen durch eine
Entscheidung der Bundesregierung selbst erhalten (Artikel 35
Abs.3 Grundgesetz).

· Die Streitkräfte habennach Feststellungdes Verteidigungs-oder
Spannungsfalles die Befugnis,zivile Objekte zu schützen,soweit
dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist
(Artikel 87aAbs.3 Satz1 Grundgesetz).
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· Im RahmeneinesStreitkräfteeinsatzesin Fällen desinneren Not-
standeskönnen Streitkräfte subsidiärzum Schutzvon zivilen Ob-
jektenherangezogenwerden(Artikel 87aAbs.4 Grundgesetz).

Unterhalb der SchwelleeinesEinsatzesstehtdarüberhinausdasIns-
trument der Amtshilfe (Artikel 35 Abs.1 Grundgesetz)zur Verfü-
gung,um LändernpersonelleodersächlicheUnterstützungsleistungen
auchzur Abwehr terroristischerBedrohungzu gewähren.

63. Abgeordneter
Norbert
Geis
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung eine ¾nderungdes
Grundgesetzes,etwa im Sinneder am 23.No-
vember 2001 eingebrachten Bundesratsinitia-
tive der FreistaatenBayernund Sachsen(Bun-
desratsdrucksache 993/01), für zweckmäûig,
um dasEinsatzspektrum der Streitkräfteim In-
nern zu erweitern,und falls diesnicht der Fall
ist, wie gedenktdie Bundesregierungauf etwa-
ige Bedrohungendurch im Inland entführte
Zivilflugzeuge oder durch ABC-Waffen zu
reagieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Oktober 2002

Nein.

Eine den terroristischenAnschlägenin den USA vom 11.September
2001 vergleichbareFlugzeugattackewürde sich als militärischer An-
griff auf die Bundesrepublik Deutschlanddarstellen.Aus verfassungs-
rechtlicher Sicht berechtigte dieseLage zum sofortigen Einsatz be-
waffneter deutscherStreitkräfte als Verteidigungsmaûnahme. Diese
Bewertung gilt entsprechend, soweit ein terroristischer Angriff mit
ABC-Waffenerfolgenwürde.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

64. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über zu erwartendeVerbesserungen der
Arbeitszeitorganisation in den Krankenhäu-
sern vor, welche durch die Aufstockung des
Krankenhausbudgetsim Fallpauschalengesetz
für die Jahre2003und 2004um insgesamt200
Mio. Euro erreichtwerdensoll,und durch wel-
che Maûnahmenwill die Bundesregierung si-
cherstellen,dassauchnachdemJahr2004aus-
reichendefinanzielleMittel zur Verfügungste-
hen,damit die bis zu diesemZeitpunkt erfolg-
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ten Verbesserungen der Arbeitsorganisationin
den Krankenhäusern abgesichertwerdenkön-
nen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 28. Oktober 2002

Mit dem Betrag von 200 Mio. Euro können unter Berücksichtigung
entfallenderÜberstunden-und Bereitschaftsdienstvergütungenbis zu
10000zusätzlicheStellenfinanziert werden.Damit könnenÜberstun-
den abgebautund Bereitschaftsdienste im Rahmen der gesetzlichen
bzw.tarifvertraglichen Vorgabenorganisiertwerden.

Die Vorgabendes§6 Abs.5 der Bundespflegesatzverordnung zur Fi-
nanzierungvon Maûnahmenzur Verbesserungder Arbeitszeitbedin-
gungenkönnenfür dasJahr2003nur im Rahmender Budgetverhand-
lungen der einzelnenKrankenhäuser mit den Krankenkassen umge-
setztwerden.Die Verhandlungen beginnenvoraussichtlich im Novem-
ber diesesJahres.Der Bundesregierungliegendeshalbnoch keineIn-
formationen über Art und Umfang von Verbesserungenvor. Solche
Informationen müsstennachAbschlussder Budgetverhandlungenim
ersten Quartal 2003 von den beteiligten Krankenkassen und den
Krankenhausverbändeneingeholtwerden.

Die den Krankenhäusern im Jahr 2003zusätzlichzur Verfügungge-
stelltenund die im Jahr 2004 in den Krankenhäusern belassenenFi-
nanzmittelgehenin die erstmaligeBerechnungund Vereinbarungder
landesweitgültigen Basisfallwertefür dasJahr 2005ein, so dassden
Krankenhäusern insgesamtdieseBeträgeauchin denFolgejahrenzur
Verfügungstehen.BeimeinzelnenKrankenhaussinddieseFinanzmit-
tel Teil der Krankenhausbudgets(Gesamtbeträge). Sie unterliegen
ebensowie das Budget selbstjeweilszum 1. Januar2005,2006 und
2007 der gesetzlichvorgesehenen,schrittweisenAnpassungan den
landeseinheitlichen Basisfallwert.

Diesezusätzlichen Finanzmittel sollendazubeitragen,denlängstfälli-
gen Reformprozessin den Krankenhäusern zu unterstützen. Berück-
sichtigt werden muss,dassnicht alle notwendigenorganisatorischen
Veränderungenzwingend zusätzlichefinanzielle Ausgabenund die
Einrichtung neuer Stellen erfordern. Bei kritischer Durchleuchtung
der Organisation und der Betriebsabläufein denKrankenhäusernwer-
denRessourcenfrei, die eszu nutzengilt.

65. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

Durch welche Maûnahmen sollen die in der
Koalitionsvereinbarung erwähnten Verwal-
tungsvereinfachungenbei der Neuorganisation
der gesetzlichenRentenversicherung erreicht
werden,und gibt eshierfür einenZeitplan?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Franz Thönnes
vom 31. Oktober 2002

Die Bundesregierung hat sichzum Ziel gesetzt,dasVorhaben Neure-
gelungder Organisation in der gesetzlichenRentenversicherungwie-
der aufzugreifenund trotz der bestehendenInteressengegensätzein
dieserLegislaturperiode zu einemfür alle Rentenversicherungsträger
akzeptablenAbschlusszu bringen. WegendesScheiternsder Bemü-
hungenum eineOrganisationsreform auf der BasisdesSozialpartner-
Papiersin der vergangenenLegislaturperiode musszunächstein Kon-
zept für das weitere Vorgehenentwickelt werden.Die Bundesregie-
rung wird dieseAufgabe ± auch vor dem Hintergrund der Berichts-
pflicht gegenüberdemRechnungsprüfungsausschuss± schellstmöglich
in Angriff nehmen.Konkrete Maûnahmenwerden in Abstimmung
mit denVertreternder Rentenversicherungund der Ländererarbeitet.
Ein bestimmterZeitplan liegt dahernochnicht vor.

66. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

Von welchemEinsparpotenzial geht die Bun-
desregierung aus,und wie viele Arbeitsplätze
in der Rentenversicherung wären von einer
Neuroganisation betroffen, wennmit der Neu-
organisation Effektivität und Wirtschaftlich-
keit verbessertwerdensollen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Franz Thönnes
vom 31. Oktober 2002

Über die in der Rentenversicherung erzielbarenEinsparpotenzialelie-
gen auûer den Erhebungen von Roland Berger aus dem Jahr 1995
und dem daran anknüpfendenBericht des Bundesrechnungshofes
(BRH) von 1998 keine weiteren Untersuchungen vor. Das frühere
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnunghat in dem letzten,
mit demBRH abgestimmtenBericht vom 23.Januar2002ausführlich
zu dieserFrageStellunggenommen.Danachlassensichbei denRen-
tenversicherungsträgern insbesondere bei Stabs-, Grundsatz- und
Querschnittsaufgabendurch Zusammenschlüsse von Rentenversiche-
rungsträgernmittel- bis langfristig erhebliche Einsparpotenzialereali-
sieren. Dies entspricht auch den Erwartungen der Landesversiche-
rungsanstalten, die solche Zusammenschlüsse durchgeführt haben
oder planen.Zusätzliche Einsparungenlassensichdurch Maûnahmen
wie die Vereinheitlichung der IT-Landschaft in der Rentenversiche-
rung, Geschäftsprozessoptimierungenetc.erzielen.Eine konkreteBe-
zifferung desGesamteinsparpotenzialsist nicht möglich.Gleichesgilt
für die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze bei den Rentenversiche-
rungsträgern(Stellen-Istbeim Verwaltungspersonalim engerenSinne
hochgerechnetauf vollbeschäftigteArbeitskräfte am 30.Juni 2002 in
der Rentenversicherunginsgesamtrd. 55272 Beschäftigte, davon rd.
28546,5 in der Arbeiterrentenversicherung,23471 in der Angestell-
tenversicherung und 3254 in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung, die sich wie folgt verteilen:rd. 9874 Beschäftigtein den neuen
Ländern, davon rd. 2816 bei der BfA und rd. 6375 bei den Landes-
versicherungsanstalten,sowie 45398 Beschäftigteim ursprünglichen
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Bundesgebiet, davon rd. 20188 bei der BfA und 22171 bei den Lan-
desversicherungsanstalten).

Es bleibt bei dem stets von der Bundesregierung hervorgehobenen
und auchin der KoalitionsvereinbarungfestgeschriebenenGrundsatz,
dasssämtlicheMaûnahmen zur Verbesserungder Wirtschaftlichkeit
und Effektivität in der Rentenversicherungsozialverträglich ausgestal-
tet und die Belangeder Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter bei demRe-
formvorhabenberücksichtigt werden.Dies gilt für die BfA ebensowie
für die Landesversicherungsanstaltenund Sonderanstalten.

67. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung auch berücksichti-
gen, dassdie Bundesversicherungsanstaltfür
Angestellte (BfA) bereits aufgrund der Be-
schlüsseder Föderalismuskommission 4000
Arbeitsplätze von Berlin in die neuenBundes-
länder verlagert hat und zudem im Vergleich
zu anderen Trägern besonderswirtschaftlich
arbeitet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Franz Thönnes
vom 31. Oktober 2002

Der Rechnungsprüfungsausschusserwartetvon allen Rentenversiche-
rungsträgern, dasssiedie ausdenPersonalvergleichenund Kostenträ-
gerrechnungenableitbarenEinsparpotenzialealsbaldrealisieren.Dies
wird auch bei den weiterenReformüberlegungeneine Rolle spielen,
wobei sich wegender unterschiedlichenProduktivitätsdatenauchein
unterschiedlich starker Optimierungsbedarffür die einzelnenTräger
ergibt. In dem Bericht vom 23.Januar2002ist dasdamaligeBundes-
ministeriumfür Arbeit und Sozialordnungausführlichauf die von der
BfA bereitseingeleitetenOptimierungsmaûnahmensowieauf die im
Vergleich zum Durchschnitt der anderenRentenversicherungsträger
günstigereArbeit der BfA eingegangen.

68. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

Wie viele Arbeitsplätzesind durch die in der
Koalitionsvereinbarungerklärte Absicht einer
sozialverträglichenReform in Berlin und Bran-
denburgund in denanderenneuenBundeslän-
dern betroffen, und wie stehtdie Bundesregie-
rung zu weiteren Zusammenschlüssen von
Landesversicherungsanstalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Franz Thönnes
vom 31. Oktober 2002

Zum erstenTeil der Frageverweiseich auf die Antwort zu Frage65.
(Zahlen zu den Beschäftigten der Rentenversicherung in Berlin und
Brandenburgliegennur soweitvor, dassdie BfA 16561Mitarbeiter in
Berlin beschäftigtgemäû Stand 30.September 2002 hochgerechnet
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auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte, Verwaltungsmitarbeiter einschl.
Klinikmitar beiter,ohneNachwuchskräfte.)Zum zweitenTeil: Der Zu-
sammenschluss von Landesversicherungsanstalten gehört aus der
Sichtder Bundesregierung zu denwesentlichenElementeneinerOrga-
nisationsreform. Die bereits vollzogeneFusion der Landesversiche-
rungsanstaltenin Baden-Württemberg sowie die geplantenZusam-
menschlüsseweiterer Landesversicherungsanstalten sind wie unter
Frage65 dargestelltwichtigeSchrittezu mehr Wirtschaftlichkeit und
Effizienz bei der Aufgabenerfüllung der Rentenversicherungsträger
und stellen eine wichtige Grundlage für die weiteren Reformbemü-
hungendar.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

69. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, ¹Verkehrspro-
jekte europäischeEinigungª analogden ¹Ver-
kehrsprojektenDeutscheEinheitª aufzulegen,
um den Neu- beziehungsweise Ausbau der
wichtigsten grenznahenund grenzüberschrei-
tenden Verkehrswegezu den Beitrittsländern
zu beschleunigen, so zum Beispiel beim Lü-
ckenschluss der Bundesautobahn A 6 von
Amberg-Ostbis Pfreimd und beim vierspuri-
gen Ausbau der BundesstraûeB 85 von Am-
berg-OstbisCham?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 28. Oktober 2002

Nein. Bei dem in Überarbeitung befindlichen Bundesverkehrswege-
plan werdender Bedarf und die Wirkungen der wichtigstengrenzna-
hen und grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen zu den Bei-
trittsländern erfasst,entsprechendeProjekte definiert und bewertet.
Dabei wird sich zeigen,ob die Bewertungsergebnissenach Maûgabe
des langfristig verfügbaren Finanzvolumens eine Aufnahme dieser
Projekte in den Regierungsentwurf desBundesverkehrswegeplanser-
möglichen.Die endgültigeEntscheidungüber die Aufnahmeder Bun-
desfernstraûen- und Bundesschienenprojekte in die Bedarfspläne trifft
dannder DeutscheBundestagim RahmenseinerBeratungender No-
vellenzu denentsprechendenAusbaugesetzen.

Die genannteBundesstraûeB 85, Amberg-Ostbis Cham, ist Gegen-
standder Bewertungin der laufendenÜberarbeitung desBundesver-
kehrswegeplans. Die BundesautobahnA 6, Amberg-Ostbis Pfreimd,
soll aufgrund ihrer Verkehrsfunktion (internationale Verbindung zu
den Beitrittsländern) und der Netzfunktion (Lückenschluss)als indis-
ponibles Projekt ohne erneute Bewertung in den Vordringlichen
BedarfdesneuenBundesverkehrswegeplans2003eingestellt werden.
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70. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie ist der derzeitige Stand des luftverkehrs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens zum
Ausbauder Start-und Landebahndesvon den
US-Streitkräften genutztenColeman-Flugplat-
zesin Mannheim-Sandhofen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 6. November 2002

Die US-Streitkräfte habendie Planungenim Zusammenhangmit der
Umstrukturierung/Verlegung von Einheiten im Rhein/Main-Gebiet
noch nicht abgeschlossen.Nach den vorliegendenUnterlagenist hin-
sichtlich der an den FlugbetriebsflächengeplantenBaumaûnahmen
die Durchführung eines luftverkehrsrechtlichen¾nderungsgenehmi-
gungsverfahrenserforderlich. Die dafür notwendigen Gutachtenwer-
den derzeit erstellt.Anschlieûend wird das¾nderungsgenehmigungs-
verfahreneingeleitet.

71. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung
des Bundes für Umwelt und Naturschutz in
Bayern(BUND), dassdie Koalitionsvereinba-
rung dasAus für eineneueleistungsfähigeOst-
West-Verbindung durch dasFichtelgebirgebe-
deutet (vgl. ¹Nordbayerischer Kurierª vom
16.Oktober 2002), und wenn nein, welches
sind die Pläne der Bundesregierung in Bezug
auf dieseStraûenverbindung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 30. Oktober 2002

DasBundesministerium für Verkehr,Bau-und Wohnungswesenberei-
tet die Ressortabstimmung zur Überarbeitung desBedarfsplanesfür
die Bundesfernstraûen nach §4 Fernstraûen-Ausbaugesetzentspre-
chendden MaûgabendesKoalitionsvertragesvor. Dieser trifft keine
konkrete Aussagezu einer Ost-West-Verbindung durch das Fichtel-
gebirge.Die vorbereitendenArbeiten einschlieûlich der ökologischen
und ökonomischenBewertungsind noch nicht abgeschlossen. Über
die endgültigeFestlegungdes ¹Vordringlichen Bedarfsª des neuen
Bedarfsplanesentscheidetder DeutscheBundestagin der laufenden
Legislaturperiode.

72. Abgeordnete
Dr. Christine
Lucyga
(SPD)

Ist der Bundesregierung bekannt, dassdurch
den geplantenVerkauf der Anteile der Deut-
schenBahn AG (DB AG) an der Fährgesell-
schaft ScandlinesAG die gesamtenFährver-
kehreauf der Ostseenur noch durch ausländi-
scheFährgesellschaften betriebenwerdenund
dadurch möglicherweise Arbeitsplätze von
deutschenBeschäftigtenan denbisherigenUn-
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ternehmensstandorten Rostock-Warnemünde
und Puttgarden in nicht unbeträchtlicher Höhe
gefährdetsind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2002

Der Bundesregierungist bekannt,dassdie deutscheBahn AG (DB
AG) und das dänischeTransportministerium als Gesellschafter der
ScandlinesFährgesellschaftAG Verhandlungen überdie gesellschafts-
rechtlicheZukunft der Fährgesellschaft führen. Die Bundesregierung
hat wiederholtdeutlichgemacht,dassausdeutscherSichtbei dender-
zeitigenVerhandlungen zwischenden Gesellschaftern die Sicherung
der Arbeitsplätzeund der Scandlines-Standortebesonderswichtig ist.
Der Bund alsAlleinaktionär der DB AG gehtdavonaus,dassder für
die Führung der GeschäfteverantwortlicheVorstandder DB AG die
aus seinerVerantwortungund strategischenEinschätzung notwendi-
genEntscheidungen im InteressedesUnternehmensund seinerMitar-
beiter treffen wird. Die DB AG und dasdänischeTransportministeri-
um sind mit je 50%igemAnteil Gesellschafterder ScandlinesAG.
Nach dem deutschenAktienrecht ist der VorstanddesjeweiligenUn-
ternehmensfür die Führung der Geschäfteder Gesellschaftverant-
wortlich.

73. Abgeordnete
Dr. Christine
Lucyga
(SPD)

Wie will die Bundesregierung sicherstellen,
dassbei einem Verkauf der Anteile der DB
AG die bereits begonnenenInfrastrukturin-
vestitionen im Bereich der Ostseehäfen nicht
in ihrem Bestandgefährdetwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2002

Die Bundesregierung setzt sich mit einer Reihe von Fördermaûnah-
menim RahmendesMaritimen Bündnissesnachhaltigdafür ein, dass
die Rahmenbedingungen für deutscheReedereieneinschlieûlich der
deutschenFährreedereien im Ostseeraumso attraktiv sind, dassein
ausländischerStandortund eineVerbringungder Schiffeunter fremde
Flaggenicht erforderlichsind.

74. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

In welcherHöhe hat die Bundesregierung Fi-
nanzmittelfür die Ortsumfahrungder Bundes-
straûeB 304 der StadtEbersbergim Haushalt
desBundesministeriumsfür Verkehr,Bau-und
Wohnungswesen 2003 und in der mittelfristi-
genFinanzplanung vorgesehen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. Oktober 2002

Die OrtsumgehungEbersbergim Zugeder BundesstraûeB 304 ist im
Zukunftsinvestitionsprogramm 2001bis 2003(ZIP) enthalten und soll
nach Vorliegen des Baurechtsim Jahr 2003 begonnenwerden.Die
weitereFinanzierungwird dannentsprechenddemBaufortschrittund
in Abstimmung mit der bayerischenStraûenbauverwaltung im Rah-
mender zur VerfügungstehendenMittel ausdenHaushaltender kom-
mendenJahreerfolgen.

75. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

WelchefinanziellenMittel sind vom Bund im
Haushaltfür dasJahr2003sowiein der mittel-
fristigen Finanzplanung für die Streckenab-
schnitteder BundesautobahnA 94Winhöring±
Erharting und Erharting±Ampfing vorgese-
hen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 6. November 2002

Ausgehendvon demfür die beidennochfertigzustellendenAbschnitte
Erharting±Winhöring und Ampfing±Erharting erreichten Stand der
Bauarbeitenund von dem dafür vorgesehenengemeinsamen Fertig-
stellungsziel2005/2006sind ± programmübergreifend ± in den Bun-
deshaushaltenab2003nochrd. 90Mio. Euro zu finanzieren.

Davon stehennach dem Entwurf des Bundesfernstraûenhaushaltes
20034,4Mio. Euro ausdem Zukunftsinvestitionsprogramm zur Ver-
fügung.

Zusätzlichhat der Bundesminister für Verkehr, Bau-und Wohnungs-
wesendie bayerischeStraûenbauverwaltungermächtigt,weiterebis zu
9 Mio. Euro für ersteArbeiten im Abschnitt Ampfing±Erharting zu
verwenden.Darüber hinauskann sie weitere Mittel für die Bundes-
autobahnA 94 aus dem auf Bayern entfallendenAnteil am Bundes-
fernstraûenhaushalt2003erwirtschaften.

Die tatsächlichen Baudispositionen und der darausresultierende je-
weiligeMitteleinsatzwird ± für 2003wie für die Folgejahre± in den
turnusmäûigenjährlichen bilateralenFinanzierungsprogrammgesprä-
chenauf der Grundlageder vom DeutschenBundestagverabschiede-
ten Bundeshaushaltezwischender bayerischenStraûenbauverwaltung
und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau-und Wohnungswesen
abgestimmt.

76. Abgeordneter
Hans
Michelbach
(CDU/CSU)

Wann werden die finanziellen Voraussetzun-
gen für den vierspurigenAusbauder Bundes-
straûe B 173 zwischenLichtenfels und Kro-
nachgeschaffen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. Oktober 2002

Der 4-streifigeAusbauder BundesstraûeB 173 zwischenLichtenfels
und Kronach gliedertsichin 6 Abschnitte.

Der 1. Abschnitt mit der Erweiterungder OrtsumgehungLichtenfels
mit einerzweitenFahrbahnist seitNovember2000in Verkehr.

Der 3. Abschnitt von Michelau bis Zettlitz mit den Ortsumfahrungen
Trieb und Hochstadt ist im Zukunftsinvestitionsprogramm2001 bis
2003(ZIP) enthalten. Nach Zurückweisung der Klage gegendenvor-
liegendenPlanfeststellungsbeschlusssoll mit demBaudiesesAbschnit-
tesbegonnenwerden.

Voraussetzung für den 4-streifigenAusbau der 4 verbleibendenAb-
schnitteder B 173 zwischenLichtenfelsund Kronach ist die Bestäti-
gungdesVordringlichenBedarfsdurch den DeutschenBundestagim
Rahmender Behandlungder Novelle zum Fernstraûenausbaugesetz
abdemkommendenJahr.DiesekönnendannGegenstandeineskünf-
tigenFinanzierungsprogrammswerden.

77. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie verhält sich die Bundesregierungzu den
vielfältigen Angeboten und Vorschlägenver-
schiedenerTräger zur Zwischennutzung des
RohbausdesPalastesder Republik?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 31. Oktober 2002

Die Asbestbeseitigungsarbeiten am Palastder Republik werden vo-
raussichtlichnicht vor Frühjahr 2003abgeschlossen sein.Vor diesem
Zeitpunkt ist eine Zwischennutzung desGebäudesaus Gesundheits-
schutzgründen nicht möglich. Die Bundesregierung geht davon aus,
dassbis dahin auch erste Ergebnisseder im Juli 2002 eingesetzten
Arbeitsgruppe ¹Schlossarealª vorliegen.

78. Abgeordnete
Angelika
Volquartz
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, Potential-
analysen oder Nutzen-Kosten-Bewertungen
bezüglich möglicher Ausbaumaûnahmen am
Nord-Ostsee-Kanalanzufertigen,und wennja,
wannwird diesder Fall sein?

79. Abgeordnete
Angelika
Volquartz
(CDU/CSU)

Wenn nein, warum nimmt die Bundesregie-
rung von derartigen Potentialanalysen oder
Nutzen-Kosten-Bewertungen Abstand, und
gibt es Verhandlungen der Bundesregierung
mit möglichen privaten Investoren für die
Finanzierung von Ausbaumaûnahmen am
Nord-Ostsee-Kanal?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2002

Ja. Veranlasstist ein Voruntersuchungsauftragmit der Frage,welche
Ausbaumaûnahmen des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) im Lichte der
sich abzeichnenden Schiffsgröûenentwicklung im Ostsee-Container-
schiffsverkehr(Feederschiffe)erforderlichwerdenkönnen.Die Unter-
suchungumfassteinePotentialanalysemit Abschätzungfür ein künfti-
ges Schiffs- und Ladungsaufkommen sowie Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungenfür möglicheAusbauvariantender bislangnochnicht aus-
gebautenOststreckedesNOK. Mit erstenUntersuchungsergebnissen
ist zumEnde2003zu rechnen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

80. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Trifft die BehauptungdesExpertenvom Kern-
forschungszentrum Karlsruhe im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion in Salzgitter zu, dass
für den Fall, dass die Endlagerung von
schwach-und mittelradioaktiven Stoffen erst
ab 2030 möglich sei, allein für 1,8Mrd. Euro
Atommüllbehälter, die sich derzeit in Karlsru-
he befinden,umkonditioniert werdenmüssten
(Braunschweiger Zeitung vom 21.Oktober
2002)?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 4. November 2002

Nein. NachAuffassungder Bundesregierung ist die Behauptungunzu-
treffend. Die Bundesregierung geht bei der Standortauswahl für ein
Endlagerfür radioaktiveAbfälle davonaus,dassdie bereitsheutevor-
handenenradioaktivenAbfallgebindegrundsätzlichohnekosteninten-
sive Umkonditionierungsmaûnahmen in das spätere Endlager ver-
brachtwerdenkönnen.

81. Abgeordneter
Hermann
Gröhe
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die Auffas-
sungder energieintensivenIndustrie, insbeson-
dere der Aluminiumindustrie und ihrer Be-
triebsräte,dassdas Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) bei unveränderterFortgeltung zu
existenzgefährdenden Kostenbelastungen ver-
schiedener Industriezweige, namentlich der
Aluminiumverhüttung,führenwürde?
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Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 29. Oktober 2002

Das EEG sieht± andersals seinVorgängergesetz,dasStromeinspei-
sungsgesetzvon 1991 ± einen bundesweitenAusgleichder sich aus
dem Einspeise-und VergütungssystemdesEEG ergebendenKosten
zwischenden Netzbetreibernund damit einegleichmäûigeVerteilung
der Kosten für die eingespeistenStrommengen auf den gesamten
Stromverbrauch vor. Die Weitergabeder KostenausdemEEG andie
Endkundenist im Gesetznicht geregelt.

Die Stromlieferantenund -händlersind im liberalisierten Strommarkt
alsogrundsätzlichfrei, ob und wie siedie ihnen entstehendenKosten
auf ihre verschiedenenKunden und Kundengruppen umlegen.Eine
sachlicheBegründungvorausgesetzt,könnendie Lieferantennachgel-
tenderRechtslageeineDifferenzierungzwischenverschiedenen Kun-
den und Kundengruppenvornehmen.Dabei ist nicht auszuschlieûen,
dasseinzelnestromintensiveBranchenvon densichausdemEEG er-
gebendenKostenbesondersbetroffensind.

82. Abgeordneter
Hermann
Gröhe
(CDU/CSU)

Wie steht die Bundesregierung zu Überlegun-
gen, für bestimmteBranchenim Rahmendes
EEG eineBelastungsobergrenzeeinzuführen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 29. Oktober 2002

Die Bundesregierung wird im Rahmender anstehendenNovellierung
desEEG im Gesprächmit denBundesländern und beteiligtenKreisen
die Frage der sich für die Stromverbraucher insgesamtinfolge des
EEG ergebendenKosten genauanalysierenund dabei auch prüfen,
ob Sonderregelungenfür stromintensive Unternehmenzur Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit notwendigsind.

83. Abgeordneter
Hermann
Gröhe
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung Sorgenins-
besondere der mittelständischen Wirtschaft,
wonachdie Einführung einer Belastungsober-
grenzefür energieintensive Industrien bei an-
sonsten unverändertemFinanzierungsmecha-
nismusdesEEG zu einemdeutlichenAnstieg
der Belastungen der verbleibendenZahlungs-
verpflichtetenführenwürde?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 29. Oktober 2002

Eswird auf die Beantwortungder Frage81verwiesen.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/43 ± 46±



84. Abgeordneter
Hermann
Gröhe
(CDU/CSU)

Wie steht die Bundesregierung zu der politi-
schenForderung, das EEG dergestaltzu ver-
ändern, dassdie Kosten für die notwendige
Förderung erneuerbarer Energien durch die
Gemeinschaft aller Steuerzahleraufgebracht
werden müssen,damit sie nicht zu existenz-
gefährdendenBelastungeninsbesondere der
energieintensivenIndustrienführen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 29. Oktober 2002

Die Bundesregierung wird das EEG mit dem Ziel weiterentwickeln,
denAnteil der erneuerbarenEnergienan der Stromerzeugung bisspä-
testenszumJahr2010(gegenüberdemBasisjahr2000)zu verdoppeln.
Dabei wird sie das EEG und die Förderhöhe technologiebezogen
degressivanpassen.

85. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
über den Fortgang der Planungenzu einem
eventuellenEndlager für radioaktive Abfälle
im schweizerischenBenken?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 7. November 2002

Nach Kenntnis der Bundesregierunggibt eskeinekonkretenPlanun-
genzu einemeventuellenEndlagerfür radioaktiveAbfälle im schwei-
zerischenBenken. Die bisher dort durchgeführten Untersuchungen
dienen dem Nachweis, dass für die Endlagerung hochradioaktiver
Abfälle und mittelradioaktiver Abfälle mit langlebigenRadionukliden
überhaupt genügendausgedehnteGesteinskörpermit den erforder-
lichen Eigenschaften in der Schweizvorhandensind. Dieser Entsor-
gungsnachweis soll dem SchweizerBundesratEnde 2002 vorgelegt
werden. Nach Prüfung durch die zuständigenBehörden will der
SchweizerBundesratetwa 2005über dasweitereVorgehenentschei-
den. Insbesondere soll dann erst der Zeitpunkt festgelegtwerdenfür
die Entscheidung,ob die Endlagerung der schweizerhochradioaktiven
Abfälle überhauptin der Schweizoder im Auslanderfolgensoll. Für
denFall, dasszu demnochfestzulegendenzukünftigenZeitpunkt ent-
schiedenwerdenwürde, die Endlagerungauchder hochradioaktiven
Abfälle in der Schweizvorzunehmen,würde ein Standort für ein ent-
sprechendesEndlagerausgewähltwerdenmüssen.DieseStandortaus-
wahl wäreGegenstandeinesdannzu beginnendenneuenVerfahrens,
in dasdie Öffentlichkeit einbezogenwerdenwürde.

86. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wie gedenkt die Bundesregierung die deut-
schen Interessen im Entscheidungsverfahren
zur Errichtung einesEndlagersfür radioaktive
Abfälle im schweizerischenBenkengegenüber
der Schweizwahrzunehmen?

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/43± 47±



Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 7. November 2002

Wie in der Antwort zu Frage85 ausgeführt,gibt esderzeit kein Ent-
scheidungsverfahren zur Errichtung einesEndlagersfür radioaktive
Abfälle im schweizerischen Benken.Die Bundesregierung nimmt die
deutschenInteressenbezüglichdes in der SchweizanstehendenEnt-
sorgungsnachweisesund der dazudurchgeführten Untersuchungenin
der RegionBenkenim Rahmender bestehendenbilateralenKontakte
wahr. Darüber hinaushabendie schweizerInstitutionen mehrfachdie
grenznahendeutschenKreiseund Gemeinden über ihre Planungenin-
formiert. Die Bundesregierungsetzt sich dafür ein, dassdieseKon-
takte fortgeführt und durch öffentliche Informationsveranstaltungen
ergänztwerden.

87. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wird die Bundesregierungdarauf hinwirken,
dassdie grenznahendeutschenLandkreiseam
Entscheidungsprozessbeteiligtwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 7. November 2002

Auf die Antwort zu Frage86 wird verwiesen.Sollteesin der Zukunft
zu einemBewilligungsverfahrenfür ein eventuellesEndlager in Ben-
ken kommen,so ist durch die schweizerGesetzgebung und durch das
GemeinsameÜbereinkommenüberdie Sicherheitder Behandlungab-
gebrannterBrennelementeund überdie Sicherheit der Behandlungra-
dioaktiver Abfälle eineBeteiligungauchder deutschenÖffentlichkeit
sichergestellt.

88. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierung die Be-
fürchtung,dassin Benkenein Endlagerfür ra-
dioaktive Abfälle aus ganz Europa errichtet
werdenkönnte?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 7. November 2002

Die Schweizhält sichdie Option einer Beteiligungan einemmultina-
tionalenEndlagerauûerhalbder Schweizoffen. Die Bundesregierung
beabsichtigt,sämtlicheradioaktiven Abfälle deutschenUrsprungs in
Deutschlandendzulagern.Befürchtungen, dassin Benken ein End-
lager für radioaktive Abfälle aus ganz Europa errichtet werden
könnte,entbehrender Grundlage.

89. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wannwird die Bundesregierung ± geradeauch
angesichtsdesVorfalls im September2002,bei
demdie WirbelschleppeeinesFlugzeugs in der
Einflugschneise desFlughafensDortmund das
Herabfallenvon Dachziegeln der Sonnenschu-
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le in Unna verursachthat ± einenEntwurf zur
Überarbeitung desFluglärmgesetzesvon 1971
vorlegen,der der heutigenSituation angemes-
sene Verschärfungen hinsichtlich der Lärm-
emissionenund der weiterendurch Verkehrs-
flughäfen entstehendenBelastungenund Ge-
fährdungen enthält, und welche Regelungen,
ggf. auch auûerhalb des Fluglärmgesetzes,
wird die Bundesregierung in dieserProblema-
tik treffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Margareta Wolf
vom 6. November 2002

Die Bundesregierung misstMaûnahmen zur VerbesserungdesSchut-
zesvor Fluglärm groûeBedeutungbei. In der Koalitionsvereinbarung
ist hierzu festgelegt,dassdasFluglärmgesetz mit dem Ziel novelliert
wird, für alle Flughäfenden Schutzder Bevölkerungvor Lärm deut-
lich zu verbessern.Anknüpfendan denbereitsin der vergangenenLe-
gislaturperiodeerstelltenNovellierungsentwurf arbeitetdie Bundesre-
gierungderzeitander Fortschreibung desEntwurfs,wobeidie bisheri-
gen Diskussionenberücksichtigt werden sollen. Dabei geht es auch
um die schon zuvor vorgeseheneAusweitung des Anwendungs-
bereichsdesFluglärmgesetzesauf solcheFlughäfen,die zwar geneh-
migungsrechtlich einen Verkehrslandeplatz darstellen, aber auch
Linien- oder Pauschalflugreiseverkehrabwickeln und ein relevantes
Verkehrsaufkommenaufweisen.Die Arbeiten an dem Novellierungs-
entwurf werdenmit Nachdruck vorangetrieben. Allerdings ist derzeit
die AngabeeinesgenauenTermins für die Zuleitung desGesetzent-
wurfsandenDeutschenBundestagnochnicht möglich.

Für den BereichdesFluglärmschutzesist weiterhindie EU-Richtlinie
2002/49/EG über die Bewertungund Bekämpfungvon Umgebungs-
lärm vom 25.Juni 2002von Bedeutung.Die sogenannteUmgebungs-
lärmrichtlinie verlangt unter anderem,dassfür die Umgebung von
Groûflughäfen mit mehrals500001) Flugbewegungenpro Jahr (Flug-
hafen Dortmund GmbH: 46272 Flugbewegungen im Jahr 2001 laut
Angabe auf der Homepage) strategischeLärmkarten erarbeitetund
für BelastungsbereicheAktionspläne zur Lärmminderung aufgestellt
werden.Die EU-Richtlinie mussbis zum 18.Juli 2004 in nationales
Rechtumgesetztwerden.

Zu dem angesprochenenVorfall in Dortmund ist festzustellen, dass
im Bereich der DeutschenFlugsicherung GmbH (DFS) wegenver-
schiedenerBeschwerdenzu diesemVorkommnis eine Untersuchung
durchgeführt worden ist. Es handelt sich dabei um einen Einzelfall,
bei dem ein nicht typischerAnflugweg/-winkel währenddesAnflugs
nachDortmund eingenommen wurde.

1) Vgl. Artikel 3 Buchstabep der EU-Richtlinie (ausgenommensind ausschlieûlichder Aus-
bildungdienendeBewegungenmit Leichtflugzeugen).
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90. Abgeordneter
Kurt J.
Rossmanith
(CDU/CSU)

Welche Grenzwertebestehenin Deutschland
für elektromagnetische Strahlungenvon Mo-
bilfunkantennen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 30. Oktober 2002

Die Grenzwerte,die Mobilfunkbasisstationen(Hochfrequenzanlagen)
einzuhaltenhaben,sind in der 26. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagneti-
scheFelder± 26.BImSchV)wie folgt festgelegt:

Effektivwert der Feldstärke,quadratischgemitteltüber
6-Minuten-Intervalle

Frequenz(f) in
Megahertz(MHz)

elektrischeFeldstärkein
Volt pro Meter (V/m)

magnetischeFeldstärkein
Amperepro Meter (A/m)

10± 400 27,5 0,073

400± 2000 1,375Hf 0,0037Hf

2000± 300000 61 0,16

Die Grenzwerte beruhenauf denEmpfehlungen der ¹Internationalen
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlungª
(ICNIRP), der Weltgesundheitsorganisation(WHO) und der deut-
schenStrahlenschutzkommission(SSK).Auch der EU-Ministerrat hat
seineEmpfehlung zur Begrenzungder Exposition der Bevölkerung
gegenüberelektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300GHz) vom
12.Juli 1999auf die internationalenEmpfehlungen gestützt.

91. Abgeordneter
Kurt J.
Rossmanith
(CDU/CSU)

Welche Grenzwerte bestehennach Kenntnis
der Bundesregierung diesbezüglichin denLän-
dern der Europäischen Union und in der
Schweiz?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 30. Oktober 2002

Nach den der Bundesregierung vorliegenden Informationen zur
Rechtslagein den Ländern der EuropäischenUnion existierenbisher
keine rechtsverbindlichen Regelungenzum Schutz der Bevölkerung
vor elektromagnetischen Feldern in den Niederlanden, Dänemark,
Belgien,Spanien,Groûbritannien, Schwedenund Österreich.Soweit
dort rechtlich unverbindliche Empfehlungen oder Normen bestehen,
entsprichtihr Schutzniveauweitgehenddemjenigender 26.BImSchV
oder ist weniger streng. Die in der SchweizgeltendenRegelungen
beinhalten dieselben Grenzwerte als Schutzgrenzwerte wie die
26.BImSchV. Diesewerdenaberfür bestimmteBereichedurch soge-
nannteAnlagengrenzwerteals Vorsorgewerte ergänzt,die um ca. ei-
nen Faktor 10 strengersind als die Schutzgrenzwerte. Am 3. Januar
2001wurdein Luxemburg eineRegelungzur Begrenzungvon elektro-
magnetischenFeldern erlassen,die für den Frequenzbereich desMo-
bilfunks einen Grenzwert von 3 Volt pro Meter vorschreibt. Zum
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Schutzvon Schwangeren wurde festgelegt,dasssiekeinenelektroma-
gnetischenFeldern ausgesetztsein sollen. Verbindliche Regelungen
auf der Basisder EU-Ratsempfehlung gibt esdarüberhinausin Finn-
land, Griechenland, Portugal und Frankreich. In Italien geltenstren-
gereGrenzwerte,die aberzurzeit im Hinblick auf eineAbschwächung
geprüftwerden.

Berlin, den8. November 2002
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